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An die 
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Anträge zum Haushaltsplan 201 9 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am 29. Januar 2020 gingen bei der Verwaltung 
folgende Anträge ein: 
 
1. Anträge der GAL, SPD und Freien Wähler zum Thema Gleichstellung (Seiten 3-8) 

2. Antrag der GAL zur Stärkung des Klimaschutzengagements der Verwaltung 
(Seiten 9-10) 

3. Antrag der Freien Wähler und von StR Deckert für eine volle neue Stelle im 
Tiefbauamt (Seiten 11-13) 

4. Antrag von StR Deckert zur Stabsstelle für Integration (Seite 14) 

5. Antrag der GAL zur Einrichtung einer Haushaltsstruktur-Kommission (Seite 15) 

6. Antrag der GAL-Fraktion zur Befreiung von der Hundesteuer (Seite 16) 

7. Antrag der CDU auf Zusammenführung des Internationalen Ausschusses und des 
Ausschusses für Soziale Angelegenheiten (Seiten17-18) 

8. Antrag der SPD zum Globalen Minderaufwand (Seiten 19-20) 

9. Antrag der FDP zur Reduzierung der laufenden Verwaltungskosten im 
Haushaltsentwurf 2021 um 2,0 Mio. Euro (Seite 21) 

10. Antrag der FDP zur Vorlage eines Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2019 
(Seite 22) 

11. Antrag von StR Deckert zum Dienstwagen des Oberbürgermeisters (Seite 23) 

12. Antrag von StR Deckert zur Kürzung der Entschädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeit (Seite 24) 

13. Antrag von StR Deckert zur regelmäßigen Überprüfung von Sozialwohnungen (Seite 
25) 

14. Antrag von StR Deckert zur Einführung einer kommunalen 
Sonderabgabe (Seite 26) 
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15. Antrag von StR Deckert zum Gebªude ĂGoldener Bockñ (Seite 27) 

16. Antrag der SPD-Fraktion zu Verkehrsordnungswidigkeiten (Seiten 28-29) 

17. Anträge der Freien Wähler Weinheim zum Erhalt des Schulstandortes Johann-
Sebastian-Bach-Schule als Grundschule und zur Neuordnung der Schulbezirke 
(Seiten 30-33) 

18. Antrag der GAL zur Einführung eines Familienpasses für Weinheim (Seite 34) 

19. Antrag der CDU auf Erhöhung des Mittel für den Jugendgemeinderat (Seite 35) 

20. Antrag von StR Deckert zum Thema Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten 
(Seite 36) 

21. Antrag der SPD-Fraktion zum Waidsee (Seiten 37-38) 

22. Antrag des Jugendgemeinderats zur Installation einer Schwimmplattform am 
Waidsee (Seiten 39-42) 

23. Antrag der GAL zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung weiterer 
Klimaschutzmaßnahmen 
Gemeinsamer Antrag von von CDU und GAL zum 100-Balkone-Programm (Seiten 
43-47) 

24. Antrag der GAL zur Prüfung vertikaler Bau- und Verdichtungsmöglichkeiten (Seite 
48) 

25. Antrag der GAL zur Barbarabrücke (Seite 49) 

26. Antrag der Freien Wähler Weinheim zur Pflege und zum Erhalt der Kneippanlage im 
Exotenwald (Seiten 50-51) 

27. Anträge der CDU und SPD zum Parkplatz Luisenstraße (Seite 52) 

28. Antrag der SPD zum Sportstättenbau Mannheimer Straße 11-13 (Seite 53) 

29. Antrag der SPD-Fraktion zur Außenbeschattung der Stadthalle (Seite 54) 

30. Antrag von StR Deckert zu VRNNextbike (Seite 55) 

 
Zuerst dargestellt sind Anträge zum Stellenplan. 
Zu den restlichen Anträgen wird entsprechend Ihrer Zuordnung zu den Teilhaushalten 
Stellung genommen. 
Danach wird auf noch offene Fragen eingegangen. 
 
Anträge und Fragen wurden im der Verwaltung vorgelegten Wortlaut/ Formulierung 
übernommen. 
 
Die Verwaltung nimmt zu einzelnen Anträgen und Fragen im Vorfeld der 
Gemeinderatssitzung am 29. Januar 2020 Stellung.  
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1. Antrªge zum Thema ĂGleichstellungñ 
 
Haushaltsantrag der GAL zur Stärkung des Engagements für Gleichstellung in 
der Verwaltung und der Stadtgesellschaft  
 
ĂEs wird eine 1,0 Stelle für Gleichstellungsaufgaben in der Verwaltung und zur 
Unterstützung der Stadtgesellschaft geschaffen. ñ 
 
Begründung:  
Mit dem Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg gehören Gleichstellungsaufgaben 
innerhalb der Verwaltung wieder zu den kommunalen Aufgaben. In Weinheim 
werden diese derzeit in Organisationseinheiten des Personalamtes erfüllt.  
Der Antrag hat zum Ziel, die Aufgaben der Gleichstellung mit mehr Gewicht zu 
versehen und die bisher rein internen Aufgaben um Tätigkeiten für die 
Stadtgesellschaft zu ergänzen. Dazu wollen wir die vorhandenen Stellenäquivalente 
zusammenführen und auf eine 1,0 Stelle aufstocken.  
Wir wollen damit die Chancengleichheit als Leitprinzip des Verwaltungshandelns mit 
geeigneten Methoden umsetzen.  
 
Dazu gehören nur stellvertretend: 
Die Verbesserung der Zugangs-und Aufstiegschancen für Frauen; die Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Bereichen, in denen sie bisher kaum oder völlig 
unterrepräsentiert vertreten sind; die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und für Männer; Maßnahmen der 
beruflichen Förderung und Weiterbildung vor allem von Frauen, u.v.a. mehr.  
 
Gleichzeitig soll die Tätigkeit der Beauftragten künftig auch in die Stadtgesellschaft 
hinein wirken können. Beispielhaft seien als Tätigkeiten genannt:  
 
Beratung von Bürger*innen in Fragen der Gleichberechtigung; Durchführung 
aufklärender und informativer Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung und 
zur Vorbeugung von Diskriminierung; Angebot und Vermittlung von Fortbildungen; 
Aufbau bzw. Verstärkung von Hilfestrukturen für Frauen und Mädchen; 
Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsbänden, Service-Vereinen u.a. , Stärkung der 
Gruppen in der ĂSozialen Vielfaltñ, etc. Die Liste kºnnte noch um weitere 
Aufgabenfelder ergänzt werden. 
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Antrag der Freien Wähler Weinheim  
im Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren  die Aufgaben zur 
Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen zu verankern und nach 
außen den Bürgerinnen und Bürgern bewusst zu machen. (Stellenplan 2020)  
 
Anlass:  
Die Freien Wähler Weinheim erhielten die Aufforderung eines Service-Clubs (siehe 
Anlage), sich dafür einzusetzen, dass die Stelle einer Gleichstellungsbeauftragten in 
Weinheim wieder besetzt wird. 
 
Die Freien Wähler sind der Meinung, dass die entsprechenden Aufgaben bereits 
heute im Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren behandelt werden aber 
nicht hinreichend bekannt sind. 
 
Antrag:  
Die Freien Wähler beantragen,  
 

¶ im Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren auch nach außen sichtbar 
die Funktion einer Beauftragten für Gleichberechtigung und Gleichstellung zu 
verankern, 

¶ der Arbeitskreis Ăhªusliche Gewalt wird umbenannt in  
Ăhªusliche Gewalt, Gleichberechtigung und Gleichstellungñ 

¶ das Amt f¿r ĂSoziales, Jugend, Familie und Seniorenñ wird umbenannt in das  
Amt f¿r ĂSoziales, Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und 
Familie sowie Jugend und Seniorenñ. 

 
Begründung:  
Im Prinzip ist in den anliegenden Dokumenten bereits alles gesagt. Dem schließen 
sich die Freien Wähler inhaltlich an.  
 
Aufgrund der früheren Erfahrungen sollten in einem ersten Schritt, die anfallenden 
Probleme zur Gleichberechtigung und Gleichstellung dort behandelt werden, wo sie 
aus unserer Sicht bereits auch bislang erfasst werden, im Arbeitskreis Ăhªusliche 
Gewaltñ des Amtes f¿r Soziales, Jugend, Familie und Senioren. Dies sollte durch die 
entsprechenden administrativen Maßnahmen und Veröffentlichungen den 
Bürgerinnen und Bürgern bewußt gemacht werden. 
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Antrag der SPD auf die Einrichtung einer Stelle der/des 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Weinheim  
 
Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag: 
ĂDer Gemeinderat möge beschließen, die Stelle einer/eines 
Gleichstellungsbeauftragten einzurichten.  
 
Die SPD-Fraktion bittet die Verwaltung intern zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gäbe, 
dieses Aufgabengebiet, mit einem zusätzlichen Stellenaufwand von 0.50 VZÄ 
einzurichten.  Sollte dies nicht der Fall sein, dann beantragen wir eine volle Stelle für 
diese wichtige Aufgabe.ñ 
 
Begründung:  
Seit einigen Jahren hat die große Kreisstadt Weinheim keine 
Gleichstellungsbeauftragte mehr. Gerade die Stadt, die vormals Vorreiterrolle beim 
Thema Geschlechtergerechtigkeit, Mobbing, Gewaltprävention (häusliche Gewalt), 
innehatte, hat nun keine(n) Ansprechpartner(in) mehr auf diesem Gebiet. Die/der 
Gleichstellungsbeauftragte arbeitet nicht nur nach außen, sondern natürlich auch 
nach innen innerhalb der Verwaltung.  
 
Die SPD-Fraktion ist der Meinung, dass viele Frauen (aber auch Männer) eine 
Anlaufstelle für sensible Beratung benötigen, bevor sie sich zu weiteren Schritten 
entschließen. Außerdem war die Gleichstellungsbeauftragte in der Vergangenheit 
ĂBindegliedñ zwischen Verwaltung, Frauen im Gemeinderat und 
Frauenvereinigungen, sowie den Service-Clubs. Es wurden gemeinsam viele 
Veranstaltungen, unterschiedlicher Art, auf den Weg gebracht, welche nachhaltigen 
Charakter hatten.  
 
Auch bei den Themen barrierefreie Stadt, Interkulturalität, Integration, Vermeidung 
von Obdachlosigkeit (gerade von alleinstehenden Müttern mit Kindern) hatten die 
Amtsinhaberinnen immer eine Handhabe um vermitteln und helfen zu können.  
 
Weinheim hat sich u. a.  der Toleranz, des Klimaschutzes und der Integration zum 
Ziel gesetzt. Damit das auch entsprechend umgesetzt werden kann, und wir unseren 
Ruf als eine offene, für die gesamte Gesellschaft agierende Stadt gerecht werden, 
benötigen wir diese wichtige Stelle der Gleichstellungsbeauftragten.  
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Anfrage der GAL -Fraktion zur Erfüllung der Aufgaben nach § 25 Absatz 2 
Gleichstellungsgesetz  
 
Wie viele und welche Personen konkret sind derzeit im Personalamt oder in anderen 
Bereichen der Verwaltung mit den gesetzlichen Aufgaben der Gleichstellung innerhalb 
der Verwaltung befasst?  
 
Welche Vorschriften des Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg wurden zur 
Wahrnehmung von Aufgaben der Gleichstellung in der Weinheimer Verwaltung 
übernommen?  
 
Wie viele Arbeitsäquivalente sind dafür bewilligt?  
 
Wie viele Stunden werden durchschnittlich pro Woche für Aufgaben der Gleichstellung 
erbracht?  
 
Erfolgt diese Tätigkeit innerhalb der Verwaltung fachlich weisungsfrei?  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu den Anträgen/Anfragen:  
Nach dem Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz - ChancenG) vom 
23. Februar 2016, § 25 Abs. 1 und 2, haben Städte- und Landkreise sowie in Gemeinden 
mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu 
bestellen. 
 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50  000 benennen jeweils eine Person oder 
eine Organisationseinheit , die die Aufgaben der Frauenförderung und der 
Chancengleichheit in der Gemeinde wahrnimmt.  
 
Den Beauftragten stehen zur Wahrnehmung der behördeninternen Frauenförderung nach 
§ 26 ChancenG insbesondere folgende Rechte zu: 
 
In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung haben sie ein 
   unmittelbares Vortragsrecht bei der Behördenleitung, 
 
bei Stellenbesetzungen können sie an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen 
   teilnehmen, 
 
bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist ihnen 
   Gelegenheit zur Beteiligung zu geben und  
 
sie besitzen ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung 
    von Frauen. 
 
Die Verwaltung hielt es (schon aus Vertretungsgründen) nicht für sinnvoll, in Weinheim 
eine einzelne Person mit den Aufgaben nach dem ChancenG zu betrauen, sondern hat  
das Personal- und Organisationsamt, als Organisationseinheit der Stadtverwaltung 
Weinheim zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem ChancenG benannt.  
Diese Lösung ist pragmatisch, weil in § 26 Abs. 3 ChancenG die Rechte der 
Gleichstellungsbeauftragten explizit genannt sind (siehe oben) und diese dort genannten 
Aufgaben ohnehin in den Aufgabenbereich des Personal- und Organisationsamtes fallen. 
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Im Personal- und Organisationsamt befasst sich insbesondere die Abteilung Personal mit 
den gesetzlichen Aufgaben der Gleichstellung. Inhaltlich arbeiten die Abteilungsleitung 
Frau Julia Mühlfeld sowie die beiden Personalsachbearbeiter Herr Martin Herfurth und 
Herr Marcel Schmidt auf den o.g. Themengebieten. So ist es deren Aufgabe alle 
Auswahlverfahren inklusive der Vorstellungsgespräche bei der Stadt Weinheim zu 
begleiten. Zudem zeichnen sie sich verantwortlich für das verwaltungsinterne 
Fortbildungsprogramm, in welchem in den letzten Jahren beispielsweise auch 
durchgehend ein Selbstbehauptungstraining für Frauen angeboten wurde. Auch im 
Bereich der Ausbildung wird auf eine Chancengleichheit geachtet, so dass in der 
Vergangenheit schon erfolgreich eine Ausbildung in Teilzeit für eine junge Mutter 
angeboten werden konnte. Weitere Maßnahmen sind die intensive Beratung bei 
vorliegenden Schwangerschaften und den dazugehörigen Rückkehrgesprächen. Auch der 
Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wird über die 
Personalsachbearbeiter abgedeckt. Neben Beratungen durch den betriebsärztlichen 
Dienst stehen hier auch regelmäßige Gesprächs- und Bewegungsangebote zur Verfügung 
(bspw. Im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements oder im Rahmen des 
Fortbildungsprogramms). 
Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten ist sich die Personalabteilung zu jederzeit bewusst, 
dass sie bei allen Auswahlverfahren und Fort- und Weiterbildungsangeboten eine 
Gleichberechtigung wahren muss. Dies ergibt sich allein schon aus Art. 3 Abs. 2 und Art. 
33 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie aus den Prämissen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetztes (AGG). Das bedeutet, dass sich die Personalarbeit durch 
eine interne Gleichstellungsbeauftragte nach Ansicht der Verwaltung nicht merklich 
verändern würde. 
Zusammenfassend kann man daher von 3,0 VZÄ ausgehen, deren Stelleninhalte zu 
einem sehr hohen Anteil auch immer im Zusammenhang mit der Chancengleichheit 
stehen. Überprüft wird deren Arbeit durch den Personalrat, gegebenenfalls auch durch 
den Schwerbehindertenvertreter, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung der Gesetze und 
Tarifverträge zu kontrollieren. Da die Abteilung Personal organisatorisch in die 
Aufbauorganisation der Verwaltung eingegliedert ist, erfolgt die Ausübung der gesamten 
Aufgaben nicht weisungsfrei. 
 
Die Geschlechterverteilung innerhalb der Stadtverwaltung spricht für sich: Aktuell beträgt 
der Anteil an Frauen gemessen an der Gesamtbeschäftigtenzahl 66%. Auch in der 
obersten Führungsebene sind es bereits 41% an Frauen. 
 
Die darüber hinaus notwendige Stärkung der gesellschaftlichen Position von Frauen kann 
zugebenermaßen durch eine einzelne Dienstelle nicht mit der gleichen Intensität wie die 
behördeninterne Gleichstellung vorangetrieben werden. Aus Sicht der Verwaltung geht es 
dabei aber auch um den weitergehenden Begriff der ĂTeilhabe an der Gesellschaftñ, und 
nicht nur um den der Gleichbehandlung von Männer und Frauen. Inklusion und Integration 
gehören hier z.B. ebenfalls dazu. 
 
Eine zusätzliche Stelle, wie beantragt, für eine oder einen Gleichstellungsbeauftrage/n 
würde dieser Aufgabe nicht gerecht. Vielmehr sind alle Dienststellen in der Pflicht, soweit 
sie auf die ĂTeilhabe an der Gesellschaftñ, Einfluss nehmen kºnnen, auch entsprechend zu 
handeln. Für die Verwaltung ist es daher denkbar, Aufgaben zur Verwirklichung der 
Teilhabe an der Gesellschaft, themenbezogen in allen Dienststellen und nicht nur beim 
Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren (Amt 50) zu stärken . Das Amt 50 sieht 
seine Tätigkeitsschwerpunkte bereits heute nicht im Bereich der Gleichstellungsthematik, 
sondern, bedingt durch den demographischen Wandel, auch künftig vor allem in der 
Intensivierung seiner Tätigkeiten im Seniorenbereich. 
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Die in den einzelnen Dienststellen der Stadt Weinheim durchgeführten und laufenden 
Aktivitäten zur Teilhabe Aller an der Stadtgesellschaft sind gegebenenfalls nicht 
hinreichend bekannt, zumindest von der Verwaltung bisher nicht in geeigneter Form 
kommuniziert worden. Über diese Aktivitäten zu berichten und umfassend zu informieren 
wªre ein erster geeigneter Schritt um das Thema ĂTeilhabe an der Gesellschaftñ generell 
und die Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen im Besonderen inhaltlich besser 
zu beschreiben 
 
Ob die Besetzung einer zusätzlichen Stelle mit einer/m Gleichstellungsbeauftragten über 
die bereits laufenden und in der Stadtgesellschaft verankerten Aktivitªten einen ĂMangelñ 
beseitigt und einen notwendigen Mehrwert erzeugt, ist zum heutigen Zeitpunkt zumindest 
fraglich. 
Im Weiteren könnte dann immer noch entschieden werden, ob eine zusätzliche Stelle 
geschaffen werden soll und wenn ja, wo diese organisatorisch zugeordnet werden soll.  
 
Eine weitere inhaltliche Forderung ist die Umbenennung des Arbeitskreises Ăhªusliche 
Gewaltñ in Ăhªusliche Gewalt, Gleichberechtigung und Gleichstellungñ. 
Das Netzwerk Häusliche Gewalt wurde von Frau Elisabeth Bammert im Jahr 2001, damals 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weinheim, ins Leben gerufen. 
Mitglieder des Netzwerkes waren folgende: Polizei, Bürger- und Ordnungsamt, Diakonie, 
Caritas, Suchtberatung, Kinderschutzbund, Amtsgericht, Psychologische Beratungsstelle, 
Jugendamt und die Unterstützerkasse Freudenberg.  
Nach dem Weggang von Frau Raquet wurde das Netzwerk bzw. der Arbeitskreis ab 2014 
vom Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren weitergeführt. Die Zielstellung 
entwickelte sich mehr in Richtung einer guten Kooperation und Vernetzung bei der 
Einzelfallhilfe für Betroffene.  
 
Derzeit werden 2 mal jährlich Treffen abgehalten und die Flyer nach Bedarf aktualisiert. 
Angesichts der Arbeitsbelastung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der gut 
funktionierenden Kooperation innerhalb des Netzwerkes wurde in den letzten Jahren von 
gemeinsamen, nach außen wirkenden Aktionen abgesehen.  
Die Umbenennung des Arbeitskreises wie vorgeschlagen, würde einen deutlich 
erweiterten Arbeitsauftrag implizieren und erscheint deshalb aus Sicht der Verwaltung 
nicht realistisch. 
 
Zudem wird beantragt das Amt f¿r ĂSoziales, Jugend, Familie und Seniorenñ in das Amt f¿r 
ĂSoziales, Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Familie sowie Jugend 
und Seniorenñ 
Die Umbenennung des Amtes für Soziales, Jugend, Familie und Senioren wie 
vorgeschlagen halten wir nicht für praktikabel. Bereits jetzt ist die Amtsbezeichnung im 
Arbeitsalltag sperrig. Mit der Umbenennung wie vorgeschlagen, wäre das noch 
umständlicher. Selbst wenn beim Amt 50 die Gleichstellungsaufgaben schwerpunktmäßig 
zugeordnet wären, ist das keine Lösung. Bei den anderen Ämtern haben wir auch nicht 
alle Aufgaben, die dort erledigt werden, im Namen abgebildet. Die Verwaltung wird aber 
Überlegungen anstellen, wenn erforderlich, eine inhaltlich passgenauere 
Amtsbezeichnung zu finden. 
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2. Haushaltsantrag der GAL zur Stärkung des Klimaschutzengagements der 
Verwaltung  
 
ĂEs wird eine 1,0 Stelle f¿r Klimaschutzaufgaben in der Verwaltung 
geschaffen.ñ 
 
Begründun g:  
Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Teilnahme am ĂEuropean Energy Awardñ 
sowie der Verständigung der Klimaschutzkommission und der Verwaltung auf 
weitere klimarelevante Sofortmaßnahmen wurde deutlich, dass der Klimaschutz auch 
in Weinheim einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen wird. Zur Umsetzung der 
Beschlüsse und Empfehlungen sind zahleiche, auch regelmäßig wiederkehrende 
Tªtigkeiten erforderlich. Zur Umsetzung der Aufgaben des ĂEuropean Energy Awardñ 
ist allein bereits eine 0,5 Stelle nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlich. 
Wegen der Bedeutung dieser Aufgabe in einem bis zu 4-jährigen Prozess mit dem 
Ziel der Zertifizierung reicht ein Umfang von 0,5 gleichzeitig nicht aus, um die 
weiteren, z.T. bereits beschlossenen Aufgaben im Klimaschutz zu erledigen. Hinzu 
kommt, dass Klimaschutzkommission und Verwaltung eine Vielzahl von sonstigen 
Maßnahmen identifiziert haben, die in den nächsten Monaten geprüft, recherchiert 
und bei Eignung zur Realisierung umgesetzt werden sollen. So entspricht es der 
Vereinbarung von Kommission und Verwaltung. Hier sind für die Herstellung einer 
Umsetzungsreife weitere Tätigkeiten erforderlich.  
Im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Klimaschutzmanagements in der 
Verwaltung empfiehlt sich die Bündelung der bisher sehr vereinzelten und 
verstreuten unmittelbar klimarelevanten Aufgaben im neuen Management.  
 
Wir dürfen ausdrücklich darauf hinweisen, dass in den Stellenprofilen der 
Klimaschutzbeauftragten oder ïManager*innen in den Großen Kreisstäten durchweg 
eine 1,0 Stelle ausgewiesen worden ist. In unserer Nachbarschaft hat selbst die 
Gemeinde Heddesheim eine 1,0 Stelle für Klimaschutz besetzt (so BM Kessler in 
seiner Neujahrsansprache vom 12.01.2020). Der Gemeinderat und die Verwaltung 
erkennen in lobenswerter Weise die große Bedeutung des Klimaschutzes an. Wir 
sollten bei der Umsetzung der Maßnahmen dieser Bedeutung auch gerecht werden.  
 
 

Stellungna hme der Verwaltung:  

Wie im Antrag der GAL richtig dargestellt, hat die Verwaltung bereits eine halbe Stelle zur 
Umsetzung der Aufgaben des ĂEuropeanEnergy Awardñ im Stellenplan zusªtzlich 
ausgewiesen. 

 

Diese halbe Stelle wird für die zusätzlichen Aufgaben beim lokalen Klimaschutz, die vom 
Gemeinderat beschlossen wurden oder voraussichtlich noch beschlossen werden, nicht 
ausreichen. 

 

Es ist daher nachvollziehbar, wenn dafür insgesamt eine ganze Stelle, also eine halbe 
Stelle zusätzlich zu der halben, die bereits im Stellenplan ausgewiesen wurde, beantragt 
wird. 

 

Die Verwaltung könnte dem Antrag daher grundsätzlich auch folgen.  



 - 10 - 

Zunächst beabsichtigt die Verwaltung aber, durch eine Umorganisation der Ämterstruktur 
beim Bauverwaltungs- und Grünflächen- und Umweltamt, sowie dem Tiefbauamt, 
verbunden mit neuen Aufgabenzuweisungen und Aufgabenverteilungen, eine klare 
Struktur für die Aufgaben des Klima- und Umweltschutzes, sowie der Aufgaben der 
Grünflächenunterhaltung, zu schaffen. 

 

Möglicherweise kann dadurch das Klimaschutzmanagement  im Sinne des obigen 
Antrags, ohne weitere Stellenmehrung eingeführt werden. Falls es zu einem weiteren 
Stellenbedarf kommen sollte, würde dieser von Seiten der Stadt Weinheim im Stellenplan 
zum Haushalt 2021 vorgesehen. 

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, es für den Stellenplan zum Haushalt 2020 zunächst bei 
der halben Stelle zu belassen. 
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3. Antrag der Freien Wähler Weinheim  auf eine  volle neue unbefristete Stelle 
im Tiefbauamt  
 
Anlass:  
Die Stellenbedarfsanmeldung des Tiefbauamtes vom 14.10.2019 ist ein Alarmsignal 
zur Erfüllung der Aufgabendarstellung (wie in Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 150/19 
beschrieben). Vorhandene finanzielle Mittel können nicht genutzt werden, da die 
entsprechende Personalkapazität fehlt. 
 
Im Stellenplanentwurf  2020 wird zu diesem Antrag vermerkt, dass die Verwaltung 
vorschlage, den Bedarf zunächst mit einer halben Stelle zu decken, um so die durch 
den Weggang einer befristet beschäftigten Mitarbeiterin entstandene Lücke zu 
schließen. 
Qualifiziertes technisches Personal ist auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt schwer zu 
finden. Deswegen sollten wir zur Einstellung nicht zusätzliche Hemmschwellen wie 
(1/2 Stelle) einbauen. 
 
Antrag:  
Die Freien Wähler beantragen eine ganze Stelle zur Einstellung einer qualifizierten 
technischen Fachkraft im Tiefbauamt einzustellen, um die Attraktivität der Stelle zu 
verbessern, um weitere Verzögerungen bei der Abarbeitung anstehender Arbeiten 
und Aufgaben zu minimieren und um den sich beschleunigenden Verfall des 
jeweiligen Straßenzustandes zu stoppen. 
 
Begründung:  
Die in der Anlage 2 zum Stellenplanentwurf vorgestellten Erläuterungen zum 
Stellenbedarf mit entsprechenden Fallzahlen für Neubau- und Gewerbegebiete 
(Langmaasweg (2019 bis 2021), Allmendäcker (2019 bis 2022), Sanierungsgebiet 
GRN-Areal / westl. Hauptbahnhof (2020 bis 2025) sowie Hintere Mult (2020 bis 
2022) sprechen für sich.  
 
Anstehende Sanierungsmaßnahmen und der Ersatzneubau von Straßen im Bestand 
sind dringend erforderlich im Bereich des S-Bahnhaltepunkt Sulzbach (2019-2020), 
des Ritschweierer Weg (2020), der Steingrundstraße (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 
2022), der Großsachsener Straße (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 2025), der 
Waidallee (Bauabschnitt 1 bis 3, 2020 bis 2023), der Sommergasse (2020 bis 2025), 
der Prankelstraße (2021 bis 2025) und im Nibelungenviertel (Siegfriedstraße, 
Kriemhildstraße, Guntherstraße, 2021 bis 2026). 
 
ĂEinige MaÇnahmen, wie das Nibelungenviertel werden bereits auf Grund fehlender 
personeller Kapazitäten seit 2012 geschoben. 
 
Ferner stehen an Instandsetzungsarbeiten des Westtangententunnels mit allen 
Stützwänden und den 4 Überbauten (Straßenüberführung Multring, RNV-
Gleisbrücke, Stahlbadstraße und Mannheimer Straße) sowie die Einrichtung von 
Radschutzstreifen und ein barrierefreier Ausbau des ÖPNV. 
 
Die Freien Wähler Weinheim bitten deshalb um Unterstützung für diesen Antrag. 
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Stellungnahme der Verwaltung : 
Die Verwaltung hat an Stelle der vom Tiefbauamt beantragten ganzen Stelle, eine halbe 
Stelle im Stellenplan für 2020 ausgewiesen. Im Antrag der Freien Wähler wird auf die 
beantragte ganze Stelle des Tiefbauamts Bezug genommen. 
 
Der Verwaltung ist bewusst, dass viele Aufgaben zur Herstellung und Instandhaltung der 
städtischen Infrastruktur bewältigt werden müssen.  
 
Dennoch ist sie der Auffassung, dass zunächst eine halbe zusätzliche Stelle ausreichen 
muss, um das Tiefbauamt zur Bewältigung seiner Aufgaben zu unterstützen. Dadurch 
können möglicherweise die anstehenden Aufgaben nicht so schnell abgearbeitet werden, 
wie dies wünschenswert wäre. Das Wünschenswerte muss in diesem Fall aber, 
angesichts erwarteter künftiger Wenigereinnahmen hinter dem voraussichtlich Machbaren 
zurückstehen. 
 
Zudem ist die Verwaltung optimistisch, trotz des viel besprochenen  Fachkräftemangels, 
auch für die im Stellenplan 2020 ausgewiesene halbe Stelle eine qualifizierte Mitarbeiterin 
oder einen Mitarbeiter finden zu können. 
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Antrag von Herrn Stadtrat Günter Deckert auf eine ganze Stelle für das 
Tiefbauamt und Streichung der halben Stelle für das Klimasch utzmanagement  
 
ĂAmt Wolfñ ï Die vorgeschlagene halbe Stelle ist auf eine volle zu erhöhen! --- 
Daf¿r ist die halbe Stelle = Zugestªndnis an die ĂKlima-Hysterikerñ zu streichen. 
WER hier unbedingt was auf ºrtlicher Ebene als ĂPlaceboñ tun will, kann dies ¿ber 
einen e. V. zu tun. Laut Berichten in WNOZ sowie WWoié ist die Zustimmung derart 
groß, so daß es ein Leichtes sein dürfte, die erforderlichen Gelder aufzubringen. 
Zudem sind ĂSpendenñ steuerlich absetzbar, denn die Gemeinn¿tzigkeit ist 
vorprogrammiert.. 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Zur Beantwortung dieses Antrages wird auf die Stellungnahme zum Antrag der GAL zur 
Stärkung des Klimaschutzes und auf die Stellungnahme auf den Antrag der Freien Wähler 
für eine ganze unbefristete Stelle im Tiefbauamt verwiesen. 
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4. Antrag von Herrn Stadtrat Günter Deckert auf Auslagerung/Privatisierung der 
Stabs telle für Integration  
 
ĂStabsstelle f¿r Integrationñ (1,5 Stelle) ---Diese ist auszulagern***, zu 
privatisieren, da Integration wie sie lt. ĂPapierñ verstanden wird, keine kommunale 
Pflichtaufgabe ist, auch wenn dies von Ăoben, ganz obenñ gew¿nscht bzw. gar 
angeordnet wird. Daß der Souverän (als Steuerbürger) außen vorgelassen wird, ist 
kein Zufall, sondern Absicht!!! --- Für eine Übergangszeit von einem Jahr könnte ich 
mich mit einer Übernahme der nackten Betriebskosten durch die Stadt anfreunden. --
- *** Ich kann auch mit Ăoutscorcenñ dienen. Da nicht jeder (Normale) den Begriff 
kennt/versteht, liest er sich weniger Ăbrutalñ! 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung : 

Die Stabstelle für Integration leistet für die Integration einen nicht verzichtbaren Beitrag 
und ist für das Gelingen ihrer Arbeit stark mit den übrigen Dienststellen der Verwaltung 
vernetzt. Eine Auslagerung bzw. Privatisierung würde den Erfolg der Arbeit gefährden und 
ist daher keine Option. Im Übrigen erhalten wir für diese Funktion für das Jahr 2019 eine 
Fºrderung von 25.000 ú.- 
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5. Antrag der GAL zur Einrichtung einer Haushaltsstruktur -Kommission  
 
ĂEs wird eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet, die in regelmªÇigen 
Abstªnden den Vollzug des Haushaltsplans begleiten soll.ñ 
 
Begründung:  
Die Ăguten Steuerjahreñ im letzten Jahrzehnt haben die strukturelle 
Haushaltsschwäche der Stadt etwas in den Hintergrund treten lassen. Jetzt tritt 
wieder deutlicher zu Tage, dass die aktuelle Haushaltsstruktur der Stadt Schwächen 
aufweist und dringend gestärkt werden müsste. Dazu soll eine Kommission mit der 
Verwaltung zusammenarbeiten und geeignete Gestaltungsvorschläge, insbesondere 
bzgl. der strukturellen Unterdeckung des Haushalts, aber auch zur Gestaltung von 
Zukunftsaufgaben und zur Wahrnehmung und Erledigung städtischer Aufgaben 
unterbreiten. 

 

 

Stellungnahm e der Verwaltung:  

Die Verwaltung berichtet regelmäßig über den Vollzug des Haushalts, was auch gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Des Weiteren erfolgt eine Unterrichtung des Gemeinderats, wenn sich 
abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt 
wesentlich verschlechtert. 

 

Die ergänzende Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission zur Findung von 
Maßnahmen, die die Haushaltslage der Stadt Weinheim verbessern, ist durchaus sinnvoll, 
auch wenn die Behebung des strukturellen Defizits ein äußerst ambitioniertes Ziel ist. 
Diese Arbeit ist nicht neu und wurde seit 2004 immer mehr oder weniger intensiv 
betrieben. Auf Forderung des Regierungspräsidiums hatten wir in der Sitzung des 
Gemeinderats am 14. Juli 2010 ein sehr umfangreiches Haushaltskonsolidierungskonzept 
beschlossen, dass dann auch die folgenden Jahre Bestandteil zahlreicher 
Beschlussfassungen war. In den letzten Jahren haben die Aktivitäten der 
Haushaltsstrukturkommission nachgelassen. Viele mögliche Vorschläge für Einsparungen 
bzw. Ergebnisverbesserungen wurden über die Jahre mehrfach in der 
Haushaltsstrukturkommission beraten. Beschlüsse mit größeren Einsparpotentialen waren 
damit hingegen allerdings nicht verbunden. 

 

Mit Blick auf die letzten 15 Jahre hat die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission sehr viel 
Zeit in Anspruch genommen und letztendlich zu keiner deutlichen Verbesserung der 
Haushaltslage geführt. 

 

In einer Haushaltsstrukturkommission sich mit der Gestaltung von Zukunftsaufgaben zu 
beschäftigen und Vorschläge zur Wahrnehmung und Erledigung städtischer Aufgaben zu 
unterbreiten, ist durch die Fokussierung auf die Finanzen sicherlich eine Möglichkeit, den 
Haushalt strukturell besser zu stellen. Dies würde mehr oder weniger aber bedeuten, viele  
Beschlussvorlagen zusätzlich durch eine Haushaltsstrukturkommission zu schleusen. 
Arbeits- und sitzungsökonomischer wäre es, den finanziellen Auswirkungen noch 
stärkeres Gewicht bei den Beratungen zukommen zu lassen. Unter Abwägung des Für 
und Widers einer Strukturkommission sollte die Verwaltung im Laufe des ersten Halbjahrs 
2020 Alternativen erarbeiten, wie wir möglicherweise der Thematik, sei es mit oder ohne 
eine Kommission mehr Bedeutung geben können. 
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6. Antrag der GAL -Fraktion zur Befreiung von der Hundesteu er  
 
In Fällen, in denen Hunde von in Weinheim mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen 
dauerhaft aus dem örtlichen Tierheim übernommen werden, wird von der Erhebung 
der Hundesteuer abgesehen.  
 
Begründung:  
Das Tierheim in Weinheim ist dauerhaft überbelegt mit Hunden. Um hier einen 
Anreiz zu schaffen, einen Hund aus dem Tierheim zu übernehmen, ist eine 
dauerhafte Befreiung von der Hundesteuer sinnvoll. Das Tierheim überprüft 
selbstverständlich die Eignung der neuen Tierhalter und achtet auch darauf, dass 
nicht dieselben Personen in den Genuss der Befreiung kommen können, die vorher 
ein Tier abgegeben haben.  
Der Einnahmeausfall d¿rfte sich auf maximal 2000 ú pro Jahr belaufen. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  

Die GAL beantragt mit Schreiben vom 14.01.2020, die Hundesteuer für Hunde aus dem 
Tierheim Weinheim dauerhaft zu befreien. Das Tierheim Weinheim sei nach Aussage der 
GAL mit Hunden überbelegt. Mit einer dauerhaften Befreiung der Hundsteuer für Hunde 
aus dem Tierheim Weinheim soll beabsichtigt werden, einen Anreiz für die Bürgerinnen 
und Bürger zu schaffen, einen Hund aus dem Tierheim Weinheim zu übernehmen. Bisher 
regelt die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Weinheim die Steuerbefreiung 
von einem Jahr bei Hunden, die aus dem Tierheim Weinheim vermittelt wurden. 

 

Aus den Medien ist zu entnehmen, dass die Stadtverwaltung Mannheim einen solchen 
Antrag der Li.Par.Tie kürzlich ebenfalls erhalten hat. Das Tierheim Mannheim musste im 
Oktober 2018 einen Aufnahmestopp verhängen. Durch die dauerhafte Befreiung der 
Hundesteuer für Hunde aus dem Tierheim Mannheim soll auch in Mannheim das Tierheim 
unterstützt werden. Das Steueramt der Stadt Mannheim teilte uns nach telefonischer 
Rückfrage mit, dass beabsichtigt ist, die Hundesteuer für Tiere aus dem Tierheim 
Mannheim dauerhaft zu befreien. Zu welchem Zeitpunkt die neue Regelung in Kraft tritt, ist 
noch nicht bekannt. Das Steueramt der Stadt Mannheim arbeitet derzeit die 
Beschlussvorlage aus. 

 

Im Tierheim Weinheim sind derzeit 11 Hunde untergebracht. Auch dort ist die Kapazität 
nur noch sehr begrenzt. Dies bestätigte uns eine Mitarbeiterin des Tierheims Weinheim. 
Die Verwaltung teilt die Ansicht der GAL, dass durch die Einführung einer dauerhaften 
Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim Weinheim ein Anreiz für die Bürgerinnen 
und Bürger geschaffen werden kann, einen Hund aus dem Tierheim zu übernehmen und 
befürwortet diese Einführung. Jedoch muss sichergestellt werden, dass ein möglicher 
Missbrauch der Steuerbefreiung ausgeschlossen werden kann. Auch das Steueramt der 
Stadt Mannheim hat Bedenken bezüglich eines möglichen Missbrauchs. 

 

In der Sitzung am 4. Dezember 2019 hat der Gemeinderat der Stadt Weinheim die 
Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen. Sie wurde am 14. Dezember 2019 
bekannt gegeben und ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Zu dieser 
Änderungssatzung liegen der Verwaltung noch weitere Anfragen des Gemeinderates vor. 
Da die Anfragen derzeit in Bearbeitung sind, sieht die Verwaltung von vorzeitigen 
Änderungen der kürzlich beschlossenen Satzung ab. Allerdings soll die 
Hundesteuersatzung auf Grundlage der Anfragen im Laufe des Kalenderjahres 2020 
erneut Gegenstand der Beratungen sein. 
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7. Antrag der CDU auf Zusammenführung des Internationalen Ausschusses und 
des Ausschusses für Soziale Angelegenheiten  
 
Die CDU-Fraktion stellt den Antrag: 
 
Die Zusammenführung des Internationalen Ausschusses und des 
Sozialausschusses. 
 
Aufgrund der naheliegenden Tätigkeiten/Beschlussfassungen der beiden 
Ausschüsse erachten wir als erforderlich, dass diese Themen zusammen im 
Sozialausschuss behandelt werden können. 
 
Wir sind der Meinung, dass die Synergien bereits bestehen und diese auch in einem 
Ausschuss untergebracht werden können, zumal die Ämter gleichermaßen beteiligt 
sind. 
 
Begründung:  
Wir sehen hier eine Möglichkeit den Verwaltungsaufwand zu straffen, da aufgrund 
des hohen Arbeitsaufwands im Ehrenamt die Besetzung der Ausschüsse 
erschwerend möglich ist. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Bei dem Antrag handelt es sich nicht um einen Antrag zum Haushaltsplan.  
 
In der § 11 Hauptsatzung der Stadt Weinheim ist geregelt, welche beratenden Ausschüsse 
gebildet werden und wie diese sich zusammensetzen. 
 

§ 11 

Beratende Ausschüsse  
 
(1) Folgende beratende Ausschüsse werden als ständige Ausschüsse gebildet: 

 5. der Ausschuss für soziale Angelegenheiten für Belange der älteren Generation, 
von Familien und Ausländer/innen, die bessere Integration von Behinderten und 
allgemeine soziale Fragen; 

9. der Internationale Ausschuss zu Fragen, die das Zusammenleben von 
Deutschen und Ausländern in Weinheim, insbesondere die Integration der in 
Weinheim lebenden Ausländerinnen und Ausländer betreffen. 

 
(2) Diesen Ausschüssen gehören an: 

Der Oberbürgermeister als Vorsitzender, der den Vorsitz allgemein oder im Einzelfall 
den Bürgermeistern oder einem Stadtrat übertragen kann und 
 5. beim Ausschuss für soziale Angelegenheiten 

13  Stadträte und Stadträtinnen 
1  Senior/in (über 60 Jahre) auf Vorschlag des Stadtseniorenrats 
1  Mensch mit Behinderung auf Vorschlag der Behindertenverbände 
1 Vertreter/innen der örtlichen gemeinnützigen Hilfsdienste 
1  Ausländer/in auf Vorschlag des Koordinierungskreises für 

Ausländerfragen 
6 sonstige in der Sozialarbeit erfahrene Personen auf Vorschlag der im 

Gemeinderat vertretenen Fraktionen (je Fraktion eine Person); 
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9. beim Internationalen Ausschuss 
13 Stadträte und Stadträtinnen 
  7 Ausländer/innen auf Vorschlag des Oberbürgermeisters 
  2 Vertreter/innen der Kirchen und Glaubensgemeinschaften 
  1 Vertreter/in des Arbeitskreises Asyl 
  1 Vertreter/in von Integration Central 
  1 Vertreter/in der Wohlfahrtsverbände. 

 
Inhaltlich kann sich die Verwaltung eine Zusammenlegung der Ausschüsse vorstellen, da 
es bei einigen Themen Überschneidungen gibt. Im April 2018 befassten sich z.B. auch 
beide Ausschüsse gemeinsam mit der Umsetzung des Paktes für Integration. 
 
Es müsste eine Einigung herbeigeführt werden, wie die Besetzung eines Ăgemeinsamen 
Ausschussesñ aussehen sollte. In beratenden Aussch¿ssen muss die Anzahl der 
Mitglieder aus den Reihen des Gemeinderats größer sein, als die der Berater/innen.  
 
Für eine Änderung der Ausschüsse wäre eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich. 
Diese kann nicht im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen. Die Verwaltung könnte 
lediglich beauftragt werden, dem Gemeinderat einen Vorschlag zur Änderung vorzulegen. 
 
Die Verwaltung prüft in den kommenden Wochen die Umsetzung des Vorschlags. 
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8. Antrag  der SPD zum Globalen Minderaufwand  
 
Die Fraktion der SPD stellt den folgenden Antrag:  
 

Der Gemeinderat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, eine 
Strategie zu erarbeiten und dem GR zur Kenntnis vorzulegen, welche unter 
Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte darlegt, wie die Erreichung des 
veranschlagten globalen Minderaufwands von 1,3 Mill. ú im Haushaltsjahr 2020 
erreicht werden soll. Über den Stand der Umsetzung der Strategie und das 
erreichte Zwischenziel ist in der ersten Sitzung des GR nach der Sommerpause zu 
berichten.  

 
Entsprechend § 24 (1) der Gemeindehaushaltsverordnung Ăkann im 
Ergebnishaushalt é eine pauschale K¿rzung von Aufwendungen bis zu einem 
Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der 
zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werdenñ, wenn ein ĂAusgleich des 
ordentlichen Ergebnisses é trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und 
Ausschºpfung aller Ertragsmºglichkeiten nicht erreicht werdenñ kann. Die 
geschilderte Situation ist gegeben, deshalb unterstützt die Fraktion der SPD 
ausdrücklich dieses Vorgehen im Rahmen der Haushaltsplanung 2020. Die 
Ausweisung eines globalen Minderaufwands darf jedoch nicht alleine dem Zweck 
dienen, den geplanten Verlust rechnerisch zu verringern und damit die 
Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes erreichen. Sie muss durch den ernsthaften 
Willen zur Reduktion des Aufwandes getrieben sein.  
 
Ein solcher Wille erfordert zunächst, den sogenannten Bodensatz zuverlässig 
abzuschöpfen, also jene Aufwendungen die im Haushaltsjahr nicht entstehen, weil 
die zugrundeliegenden Aktivitäten, wie beispielsweise beabsichtigte 
Stellenbesetzungen oder geplante Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung, aus 
sachlichen oder administrativen Gründen nicht vollzogen werden können. Dabei ist 
insbesondere zu gewährleisten, dass das geplante Gesamtergebnis nicht durch die 
Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gefährdet wird, d.h. auf diese 
Weise gesparte Mittel nicht an anderer Stelle innerhalb eines Budgets eingesetzt 
werden. Im Vorbericht zum Haushaltsentwurf werden lediglich drei große 
Sachkontenbereiche angeführt, in denen der globale Minderaufwand realisiert 
werden soll: Personalaufwendungen (500.000ú), Gebªudeunterhaltung (400.000ú) 
und Unterhaltung des unbeweglichen Vermºgens (400.000ú). Aus unserer Sicht ist 
es jedoch notwendig, nicht nur auf der Ebene der Sachkonten, sondern auch auf 
Ebene der Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) Zielgrößen der Aufwandsminderung 
zu definieren und zu überwachen.  
 
Darüber hinaus muss rechtzeitig erkannt werden, inwieweit zur Erreichung des 
veranschlagten Minderaufwands von 1,3 Mill. ú zusªtzlich aktive Maßnahmen der 
Aufwandsminderung erforderlich sind. Zu diesem Zweck soll in der ersten Sitzung 
des GR nach der Sommerpause über die Zielerreichung und ggf. erforderliche 
weitere Maßnahmen berichtet werden.  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  

Die Verwaltung hat einen globalen Minderaufwand von 1,3 Mio. Euro veranschlagt, um ein 
Zeichen zum deutlich negativen Ergebnis zu setzen und einen ansehnlichen Betrag zur 
Haushaltskonsolidierung vorzuschlagen. 
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Wir benötigen den globalen Minderaufwand nicht, um die Genehmigungsfähigkeit des 
Haushalts 2020 zu erreichen. Wie aus Seite 48 des Haushaltsplanentwurfs 2020 
ersichtlich können wir entsprechende Mittel aus der Rücklage des ordentlichen 
Ergebnisses zum Haushaltsausgleich heranziehen. 

 

Mit der Festlegung, dass das Personalbudget hierzu einen Beitrag von 500.000 Euro 
erbringen muss, weitere 400.000 Euro beim Gebäudeunterhaltungsbudget gesperrt 
werden und ebenfalls 400.000 Euro bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 
gesperrt werden, ist nicht nur der ernsthafte Wille zur Reduktion des Aufwands dargestellt. 
Mit der Sperrung der oben genannten Beträge auf diesen drei Sackkonten ist eine 
Bewirtschaftung ausgeschlossen. Der globale Minderaufwand betrifft die Teilhaushalte 1 
bis 8. In Weinheim haben wir für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und 
Gebäudeunterhaltung jeweils ein eigenständiges Budget gebildet (Entwurf 2020, Seiten 19 
und 20). Ein wichtiger Punkt war die Wirtschaftlichkeit, die dort bezogen auf die 
Teilhaushalte nicht steuerbar wäre. Die Sperrung bei der Unterhaltung der Straßen, Wege 
und Plätze betrifft den Teilhaushalt 7. 

 

Mit dem NKHR wurde die Einzelveranschlagung bewusst erheblich reduziert. Die dadurch 
erreichte Globalisierung kommt der angestrebten größeren Flexibilität des 
Haushaltsvollzugs im Zusammenhang mit der Bildung von Budgets zugute. Ein Verbot der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit wäre kontraproduktiv und widerspricht der Budgetierung. 
Die Budgetierung ist ein wichtiges Controllinginstrument und aus Sicht der Verwaltung ein 
Erfolgsmodell.  
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9. Antrag der FDP zur Reduzierung der laufenden Verwaltungskosten im 
Haushaltsentwurf  2021 um 2,0 Mio. Euro  
 
Der Gemeinderat beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, bis zur Einbringung des 
Haushaltsentwurfes für 2021 konkrete Vorschläge zur Reduzierung der laufenden 
Verwaltungskosten um 2 Mio ú vorzulegen. 
 
Begründung:  
In den letzten Jahren konnte Weinheim nur deswegen finanziell überleben, weil das 
Steueraufkommen die vorherige amtliche Schätzung deutlich übertroffen hat. Wenn 
die jetzt vorgestellte Mittelfristige Finanzplanung eine zutreffende Prognose darstellt, 
ist Weinheim im Jahr 2023 nicht mehr finanziell handlungsfähig, da nur 2,5 Mio ú 
Investitionsmittel geplant werden, was nur einen Bruchteil der bisherigen 
durchschnittlichen jährlichen Investitionssumme der Stadt Weinheim darstellt, und 
die Rücklage voraussichtlich dann nur noch 5,523 Mio. ú betrªgt. Die aktuelle 
Mittelfristige Finanzplanung muss jedoch in Anbetracht der derzeitigen 
Konjunkturaussichten als sehr optimistisch angesehen werden, zusätzlich dürften die 
anstehenden strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie auch beim 
Steueraufkommen des größten Weinheimer Gewerbesteuerzahlers, eines 
Automobilzulieferers, deutliche Spuren hinterlassen. 

 
 
Stellungnahme der Ver waltung:  

Eine Reduzierung der laufenden Verwaltungskosten um 2,0 Mio. Euro ist nur mit einem 
merklichen Abbau von Verwaltungsleistungen erreichbar. Dies war in der Vergangenheit 
nicht gewollt. Selbst wenn es eine stabile Mehrheit für eine entsprechende politische 
Vereinbarung geben würde, wäre der Zeitraum für eine Umsetzung, insbesondere bei 
dieser Größenordnung viel zu kurz. 

 

Die Schlussfolgerung der FDP, dass Weinheim im Jahr 2023 nicht mehr finanziell 
handlungsfähig ist, da nur 2,5 Mio. Euro Investitionsmittel geplant werden, was nur einen 
Bruchteil der bisherigen durchschnittlichen jährlichen Investitionssumme der Stadt 
Weinheim darstellt und die Rücklage voraussichtlich dann nur noch 5,523 Mio. ú betrªgt, 
ist so nicht richtig. 

 

In das letzte Jahr der Mittelfristigen Investitionsplanung finden seit jeher keine neuen 
Investitionsmaßnahmen mehr Einzug. Dies ist auch auf der Seite 42 im Vorbericht des 
Haushaltsplanentwurfs 2020 ausgeführt. Bei dem errechneten Betrag von 5.532.579 Euro 
(wohl mit 5,523 Mio. Euro gemeint) handelt es sich um die voraussichtliche Liquidität ï 
ohne Berücksichtigung vieler unübersehbarer Einflussfaktoren sowie ohne 
Kreditaufnahmen in den nächsten vier Jahren. 
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10. Antrag der FDP zur Vorlage eines Rechenschaftsberichts f ür das Haushaltsjahr 
2019  
 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2019, wie 
von der Gemeindeordnung vorgeschrieben, einen Rechenschaftsbericht mit aktueller 
Bilanz vorlegt. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  

Die Verwaltung hat am 22. Mai 2019 den Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 
2014 in den Gemeinderat eingebracht. Derzeit läuft noch die Prüfung durch das städtische 
Rechnungsprüfungsamt. Voraussichtlich im März soll die Vorlage an den Gemeinderat zur 
Feststellung erfolgen. Danach können die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 
2014 begonnen werden.  

 

Der Rechenschaftsbericht soll das aus dem Jahresabschluss sich vermittelnde Bild über 
die Lage der Gemeinde erläutern. Sobald der Jahresabschluss 2014 aufgestellt ist, kann 
der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2014 durch das städtische 
Rechnungsprüfungsamt erstellt werden. 

 

Vor dem Rechenschaftsbericht 2019 müssen zuerst die Berichte für die vorhergehenden 
Jahre erstellt werden. 
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11. Antrag von StR  Deckert zum Dienstwagen des Oberbürgermeisters  
 
OB-Dienstwagen/Fahrer, hier Abschaffung/Streichung  --- Die Stadt hat 39 Mio ú 
Schulden.   
Da gehört es sich, daß die Nr. der Verwaltung auf diesen Luxus verzichtet. Die 
notwendigen Dienstfahrten können über ein normales Benz-Taxi von Weinheimer 
Unternehmen, im jährlichen Wechsel, erfolgen. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  

Die Dienstgeschäfte des Oberbürgermeisters mit einem vollen Terminkalender und 
straffem Zeitplan, wobei häufig Termine außerhalb Weinheims wahrgenommen werden 
müssen, erfordern eine flexible Möglichkeit, die jeweiligen Dienstorte schnell erreichen zu 
können. 

 

Normale Taxis, wie vorgeschlagen, bieten nicht die flexible Verfügbarkeit und sind auch 
nicht kostengünstiger als ein Dienstwagen. 
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12. Antrag von StR Deckert zur Kürzung der Entschädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeit  
 
Kürzung der Pauschalen usw. für die sog. ehrenamtliche Tätigkeit  (Pauschale 
Gemeinderäte/Ortschaftsräte sowie Ausschußmitglieder ---  
a) Fraktionsvorsitzende (gilt auch für eine 2 Mandate-Fraktion?) statt 300 ú/Monat 
nur noch 225 ú;  
b) Gemeinderªte statt 200 ú nur noch 150 ú. --- c) Der Fraktionszuschuß von jährlich 
511 ú sowie das Fraktionskopfgeld von 77 ú/monatlich?, jªhrlich? ï genaue 
Zuordnung in der Satzung aus dem Jahr 2014 nicht erkennbar! ï wird jeweils um 
45% gekürzt; bitte selbst ausrechnen! --- 
 d) Bei den Ortschafsträten, die in der Regel nur einmal im Monat tagen, wären es 75 
ú statt 100 ú,  
e) bei den Fraktionsvorsitzenden 100 ú statt 150 ú. ---  
f) Bei den ehrenamtlichen Ortsvorstehern (geschlechtsneutral), die nach der 
Einwohnerzahl Ăentschªdigtñ werden, wªre entsprechend zu verfahren. Meine 
Anregung! Mindestens 20%! --- 
g) Auch von den Wahlbeamten, hier OB ï lt. RNZ v. 7.12.2017 erhält er ein 
Bruttogehalt von 9817, 88 ú - & Techn. Bürgermeister (Bürgermeisterstellvertreter) ï 
f¿r dessen Gehalt konnte ich im Netz keine Zahl findené - könnte/müßte man eine 
entsprechende, dem Gemeinwohl dienende Abgabe, erwarten. Bei einer Abgabe # 
Spende von 10% würde sich keiner einschränken müssen.  
 
Bei a) wªren das monatlich 450 ú, bei b) 1500 ú, bei c) Bitte selbst ausrechnen, bei 
d) 850 ú, bei e) 300 ú. --- Wenn ich NUR a), b), d) und e) sowie g) x 12 nehme, 
komme ich auf eine monatliche Summe von 37200 ú! Das ist ein beachtlicher 
Betrag, der bei genauerem ¦berpr¿fen sicherlich 40.000 ú betragen d¿rfte. 
Das Ganze mal fünf (5) Jahre ergibt einen Gesamtbetrag von 186.000 ú!!! --- Wenn 
ich richtig gelesen habe, sind beim Posten Ăehrenamtliche Tªtigkeit daf¿r im 
Haushaltsplan fast 600.000 ú angesetzt!  
Die von mir beantragten K¿rzungen sind Ăsozialvertrªglichñ, da meiner Kenntnis 
nach keiner der Gewählten (geschlechtsneutral) auf dieses politische Taschengeld 
angewiesen ist; niemand nagt am Hungertuch!  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
zu a-f) 
Die Höhe der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit ist in der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und die Gewährung von Fraktionszuschüssen 
festgelegt. 
Eine Änderung der Höhe der in a-f angesprochenen Entschädigungen kann nicht im 
Rahmen der Haushaltsberatung, sondern nur durch eine Änderung der Satzung erfolgen. 
Angesichts des größer werdenden Zeitaufwandes für die Wahrnehmung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit wird in anderen Städten eher über eine Erhöhung der 
Entschädigungen nachgedacht. 
Die Verwaltung wird diese Frage ï unabhängig von diesem Antrag ï bis Mitte des Jahres 
mit dem Gemeinderat diskutieren. 
 
zu g) 
Die Höhe der Besoldung des Oberbürgermeisters und des Ersten Bürgermeister ist 
gesetzlich festgelegt. Mögliche Spenden sind eine Privatangelegenheit. 
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13. Antrag von StR Deckert  zur regelmäßigen Überprüfung von Sozialwohnungen  
 
Regelmäßige  Überprüfung von sog. Sozial -Wohnungen,  ob der Mieter 
(geschlechtsneutral) überhaupt (noch) die Voraussetzungen erfüllt! 
Anpassung aller städtischen Wohnungen zumindest an das ortsübliche HARTZ IV-
Niveau. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Es ist zu beachten, dass Sozialwohnungen im eigentlichen Sinne staatlich geförderte 
Wohnungen sind - gekoppelt an Mietpreis- und Belegungsbindungen gemäß 
Wohnungsbindungsgesetz. Die Stadt Weinheim ist nicht im Besitz solcher Wohnungen.  
 
Die Stadt Weinheim vermietet Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten. Es wird ein 
Mietpreis erhoben, der sich an den angemessenen Kosten der Unterkunft des Rhein-
Neckar-Kreises orientiert. Dieser wird von Zeit zu Zeit angepasst. Ebenfalls werden in 
regelmäßigen Abständen Mieterhöhungen der bestehenden Wohnungsmietverhältnisse im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten durchgeführt.  
 
Eine regelmäßige Überprüfung des Einkommens der Mieter wird nicht vorgenommen, da 
dies nicht rechts konform wäre.  Jeder Mieter hat das Recht, auch bei steigendem 
Einkommen weiterhin eine günstige Wohnung zu bewohnen. 
 
Die Stadt Weinheim hat hier keinen Spielraum, da es sich um "normale" 
Wohnraummietverhältnisse handelt und die Regelungen des allgemeinen Mietrechts / 
BGB´s zu beachten sind. 
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14. Antrag von StR Deckert zur Einführung einer kommunalen Sonderabgabe  
 
Einführung einer kommunalen SONDERABGABE für die Finanzierung der 
EXOTEN-Migration  
Eine Überprüfung der Machbarkeit ist in  Anbetracht der Kosten, der nie (!) befragte 
Steuerbürger aufbringen muß, zwingend erforderlich.  
Es ist auch an eine Art Stiftung, an einen e.V zu denken (Möglichkeit, die Spende 
steuerlich abzusetzen), die zumindest die Zustimmung aller gewählten Gut-
Menschen hier im Rat, im Bürgersaal hat, mit Ausnahme von mir, sowie der 
angeblich zahlreichen bis kaum zählbaren Befürworter und Helfer finden dürfte. --- 
Ich kann mich mit dem Gedanken, zumindest vorübergehend, anfreunden, daß der 
städtische Angestellte Kern im Rahmen seiner Arbeitszeit, als unbezahlter 
ĂGeschªftsf¿hrerñ tªtig wird. ¦ber das Netzwerk der ĂBUNTEN DAkKELñ, oft auch als 
Netzwerk ĂWeinheim bleibt! F¿r ein buntes, tolerantes, weltoffenes Weinheimñ 
verkauft, dürfte es kein Problem sein, das Ganze alsbald finanziell zu stimmen. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  

Nach § 9 Absatz 4 Kommunalabgabengesetz können die Gemeinden örtliche Verbrauchs- 
und Aufwandsteuern erheben. Damit hat der Landesgesetzgeber einen Teil der ihm nach 
Artikel 105 Absatz 2a Grundgesetz zustehenden Gesetzgebungskompetenz für die 
örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern an die Gemeinden weitergegeben.  

Da es sich bei der beantragten kommunalen Sonderabgabe nicht um eine Aufwandsteuer 
im oben genannten Sinn handelt, ist keine Kompetenz zum Erlass einer Aufwandsteuer 
gegeben. Der Erlass einer Aufwandsteuer wäre rechtlich unzulässig. 
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15. Antrag von StR Deckert zum Gebªude ĂGoldener Bockñ 
 
Sanierung usw. oder auch Kauf und weitere Vermaktung des Gebäudes 
ehemaliger ĂGoldener Bockñ an der BegstraÇe/Postknoten, also einem 
Hingucker im Weinheimer Inne nstadtbild; Eintragung einer Grundschuld in 
Höhe der Sanierungskosten  
Es gibt hierfür eine geradezu klassische Vorlage, hier die Erhaltung/Sanierung der 
ĂALTEN POSTñ in der Zeit von OB Gießelmann; meine Frau und ich, sofern ich mich 
richtig erinnere, gehörten diesem Stadtrat an; wir waren sogar die politischen 
ĂKºnigsmacherñ, da b¿rgerlich und nicht-bürgerlich (fast) gleich stark waren. Die 
Grünroten gab es damals noch nicht. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Der vorherige Eigentümer der Liegenschaft hatte mit einem Um- und Anbau begonnen, 
diesen jedoch nicht fertiggestellt, woraus sich der derzeitige Zustand ergibt. Im Zuge der 
begonnen Umbauarbeiten wurden auch innerhalb des Bestandsgebäudes grundlegende 
Veränderungen vorgenommen, insbesondere im 1. OG.  
Der Verwaltung wurde im Februar 2019 mitgeteilt, dass das Grundstück an eine 
Gesellschaft aus Schriesheim verkauft wurde. Mit Vertretern dieser Gesellschaft wurden 
ein Gespräch sowie ein Vor-Ort-Termin durchgeführt. Der Käufer plant auf dem 
Grundstück Wohnungen sowie in EG und ggf. 1. OG gewerbliche Nutzungen zu 
realisieren. Gemäß Erhaltungs- und Gestaltungssatzung ist das ortsbildprägende 
Gebäude grundsätzlich zu erhalten. Aufgrund der bereits erfolgten erheblichen Eingriffe in 
die Gebäudesubstanz, die auch die Statik betreffen, ist aber zunächst zu prüfen, ob bzw. 
inwieweit eine Erhaltung des Bestandsgebäude möglich ist. Entsprechende 
Untersuchungen und Recherchen hat der neue Eigentümer zugesagt.  
 
Gegenwärtig gibt es noch privatrechtliche Angelegenheiten zwischen Käuferin und 
Verkäuferin zu klären, sodass eine Eintragung der Gesellschaft als Eigentümerin im 
Grundbuch bislang nicht erfolgt ist. Es ist aber weiterhin geplant, das Gebäude zu 
sanieren und fertigzustellen. 
 
Die Verwaltung geht daher davon aus, dass eine Sanierung des Gebäudes durch den 
Käufer erfolgen wird und sieht daher keine Notwendigkeit, mit öffentlichen Mitteln 
einzugreifen. 
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16. Antrag der SPD -Fraktion zu Verkehrsordnungswid rigkeiten  
 
Die Fraktion der SPD stellt den folgenden Antrag:  
 

Der Gemeinderat möge beschließen, den Planwert 2020 des Sachkontos 
35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten von 620.000 ú auf 700.000 ú zu 
erhöhen.  

 
Im Rahmen der Hauptausschusssitzung am 8. Januar 2020 wurde der 
Planungsansatz 2020 für Erträge aus der Ahndung von 
Verkehrsordnungswidrigkeiten von 620.000 ú gegen¿ber einem voraussichtlichen 
Ergebnis f¿r 2018 von 677.582 ú kritisch diskutiert. Dieser ĂR¿ckgangñ der Ertrªge 
sei vor dem Hintergrund erhöhter Planansätze für Personalaufwendungen im THH2, 
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen von 878.520ú (2019) auf 918.746ú (2020) nicht 
nachvollziehbar, so die Darlegung.  
 
Aus Sicht der SPD Fraktion ist diese Argumentation nicht schlüssig, da ein Ist-Wert 
mit einem Plan-Wert verglichen wird. Tatsächlich wurde der Planwert für Erträge aus 
Verkehrsordnungswidrigkeiten von 600.000ú (2019) auf 620.000ú (2020) leicht 
erhöht. 
 
Die Diskussion weist jedoch auf ein grundlegendes Phänomen der HH-Planung hin, 
welches nicht nur bei Leistungsentgelten, sondern eben auch bei sonstigen 
ordentlichen Erträgen, wie den nun diskutierten Erträgen aus 
Verkehrsordnungswidrigkeiten häufig sichtbar wird. Nach unserer Einschätzung 
werden die Erträge bzw. Ertragszuwächse für Verkehrsordnungswidrigkeiten (Konto 
35610300) bzw. Bußgelder (Konto 35610000 bis 2017) regelmäßig mit zu geringen 
Werten eingeplant. Dies zeigt die nachfolgende Übersicht.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Plan 
450.00

0 
450.00

0 
500.00

0 
500.00

0 
550.00

0 
600.00

0 
620.00

0 

Vorl. 
Ergebnis 

496.61
9 

649.12
2 

567.98
1 

646.55
5 

677.58
2 

--- --- 

 
In den zurückliegenden fünf Jahren (2014 ï 2018) lagen die Ist-Werte (vorläufiges 
Ergebnis) durchschnittlich um 24% über den jeweils geplanten Werten. Legt man 
diese Differenz zugrunde w¿rde sich bei einem Planwert von 620.000ú ein Ergebnis 
von 769.684ú in 2020 einstellen. Zu einem ªhnlichen Wert f¿hrt eine lineare 
Regression auf Basis der fünf betrachteten Ist-Jahre. Diese ergibt eine 
prognostizierte jªhrliche Steigerung der Ertrªge von 35.936ú und somit einen 
Prognosewert von 751.315ú f¿r 2020.  
 
Der gewählte konservative Ansatz der Erträge ist aus dem Blickwinkel des 
Vorsichtsprinzips natürlich richtig. Andererseits kann er ï wie die Diskussion im 
Hauptausschuss zeigt ï zu Fehlinterpretationen führen. Gewichtiger ist jedoch aus 
unserer Sicht, dass eine derart zurückhaltende Planung dem Ziel eines realistischen 
Haushalts zuwiderläuft. Interpretiert man einen Planwert eines Ertrags als Zielgröße, 
stellt sich zudem die Frage, welche Verhaltenswirkung von einem zu niedrig 
gewählten Wert ausgehen könnte. Unter Würdigung aller Argumente halten wir 
deshalb einen Planwert f¿r 2020 in Hºhe von 700.000ú f¿r angemessen.  
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Stellungnahme der Verwaltung:  

Im Rahmen der auptausschusssitzung vom 08. Januar 2020 wurde der Planansatz für die 
Erträge aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten kritisch hinterfragt. Im 
Haushaltsplanentwurf 2020 sind im THH 2 Produktgruppe 1221 das vorläufige Ergebnis 
2018 mit 678.082 Euro, der Ansatz von 2019 mit 601.000 Euro und der Planansatz für 
2020 mit 620.000 Euro abgebildet. Dies stellt eine stark verzerrte Darstellung der 
Einnahmesituation dar.  

 

Wie im Antrag der Gemeinderatsfraktion der SPD korrekt aufgelistet, haben wir die 
Haushaltsansätze seit den Jahren 2014 kontinuierlich erhöht.  

Die tatsächlichen jährlichen Einnahmen haben die jeweiligen Haushaltsansätze 
überstiegen, was sicherlich auch an der eher konservativen Mittelanmeldung durch das 
Fachamt liegt. Risikofaktoren für eine eher konservative Einschätzung der zu erwartenden 
Ertragslage sind: 

 

ü Längerfristiger Ausfall einer Überwachungseinrichtung durch technischen Defekt 
(siehe 2016) 

ü Krankheitsbedingter Ausfall von Mitarbeiter/innen des Gemeindevollzugsdienstes  

 

Zu der im SPD-Antrag zu Bedenken gegebenen Verhaltenswirkung eines niedrigeren 
Haushaltsansatzes können wir anmerken: 

Nicht der Anspruch auf Refinanzierung steht als Ziel im Fokus der gesetzlichen 
Aufgabenerfüllung, sondern die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
öffentlichen Verkehrs. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
(u.a. Vollzug und Kontrolle der Polizeiverordnung) eine wichtige Aufgabe in einem sehr 
umfangreichen Aufgabengebiet.  

 

Es ist richtig, dass der Gemeindevollzugsdienst mit Zustimmung des Gemeinderates um     
2 Stellen aufgestockt wurde und dies zu höheren Personalkosten führt.  

Seit Oktober 2019 haben zwei Mitarbeiter ihre Arbeit beim Gemeindevollzugsdienst 
angetreten. Deren Aufgabengebiet beschränkt sich jedoch nicht nur auf Kontrollen des 
ruhenden und fließenden Verkehrs, sondern umfasst darüber hinaus auch noch 
Baustellenkontrollen, Ermittlungen als Amtshilfe der Justizbehörden, Kontrolle von 
Sondernutzungen sowie niederschwelligen Ordnungsstörungen (z.B. Überwuchs, illegale 
Müllablagerungen, etc.).  

 

Um der Einnahmeentwicklung der letzten Jahre ï trotz der genannten Risikofaktoren ï 
Rechnung zu tragen, wäre für 2020 ein Planansatz in Höhe von maximal 650.000 Euro 
vertretbar. 
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17. Anträge der Freien Wähler Weinheim zum Erhalt des Schulstandortes 
Johann -Sebastian -Bach -Schule als Grundschule und zur Neuordnung der 
Schulbezirke  

 
Ă1. Die Vermarktung der Flächen der Johann -Sebastian -Bach -Schule wird in der 

mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 gestrichen.  
2. Der Schulstandort und das Schulhaus der heutigen Johann -Sebastian -Bach -

Schule bleibt erhalten und wird als Grundschule für das Gebiet westlich des 
Hauptbahnhofs genutzt.  

3. Die Schulbezirke Weinheim werden bis zum Frühjahr 2021 überprüft und neu 
festgelegt , um die Standorte neuer Schulen zu berücksichtigen und um den 
gewachsenen Bevölkerungszahlen in den Ortschaften und in der Kernstadt 
Rechnung zu tragen. Dabei soll verstärkt darauf geachtet werden, dass die 
Schulwege nicht länger als 20 Minuten sein sollt en und dass Kreuzungen 
von Schulwegen mit Hauptverkehrsstraßen oder Eisenbahnlinien vermieden 
werden.ñ 

 
Begründung:  
ĂKurze Beine, kurze Wege" muss die Devise bei der Zuteilung der Schulbezirke sein. 
Dabei sollte ein Schulweg wenn möglich keine stark befahrenen Straßen kreuzen 
und nicht zur Odyssee werden. Die Freien Wähler Weinheim möchten, dass 
Weinheim in diesem Sinne als familienfreundliche Stadt sein Image verbessert. 
 
Der heutige Schulbezirk der Pestalozzi-Schule reicht bis an die Händelstraße. Der 
derzeitige Standort der Johann-Sebastian-Bach-Schule an der Fichtestraße Ecke 
Wormser Str. liegt in unmittelbarer Nähe der Händelstraße neben dem Areal der 
derzeitigen GRN-Kreispflege, auf dem Wohnungen für junge Menschen geplant und 
errichtet werden. 
 
Der Schulstandort der heutigen Johann-Sebastian-Bach-Schule bietet sich als 
Grundschule an der Fichtestraße im Stadtbereich westlich des Hauptbahnhofs an, 
um den Schulweg der dort wohnenden Kinder signifikant zu verkürzen. Der 
Schulweg dieser Kinder im Grundschulalter wird nicht nur wesentlich kürzer, sondern 
auch gefahrloser, da die Kreuzung mit stark befahrenen Verkehrsadern vermieden 
werden kann. Die Kinder können in die Schule laufen und werden nicht mit dem Auto 
vor die Schultür gebracht, was den Klimaschutz fördert. 
 
Darüber hinaus sind alle Schulbezirksgrenzen zu überprüfen und ggfs. zu revidieren, 
um damit die Integration der Ortschaften in die Stadt Weinheim zu verbessern.  
 
Bereits heute sollten unter diesem Aspekt die Schulbezirke der Kernstadt unter 
Berücksichtigung der neuen Wohngebiete im Sanierungsgebiet westlich des 
Hauptbahnhofs und in den Allmendäcker überprüft und ggfs. angepasst werden. 
Entsprechendes gilt aufgrund gewachsener Wohnbezirke im gesamten Stadtbereich. 
Ist es sinnvoll, Kinder der Bertleinsbrücke in die Friedrich-Grundschule zu schicken?  
 
Im Frühjahr 2021 müssten die revidierten Schulbezirksgrenzen im GR verabschiedet 
werden. Im Sommer 2021, wenn die jetzige Johann-Sebastian-Bach-Schule ins neue 
Schulzentrum am Rolf-Engelbrecht-Haus umzieht, sollte eine Sanierung und 
Renovierung des Schulgebäudes an der Fichtestraße stattfinden, um dort den 
Unterricht im Schuljahr 2021 aufnehmen zu können. 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Stellungnahme des Amtes für Bildung und Sport 
Der Antrag der Freien Wähler widerspricht der geltenden Beschlussfassung des 
Gemeinderats im Zusammenhang mit dem Bau des Schulzentrums Weststadt vom 
Dezember 2013, nach der u.a. der Schulstandort der Joh.-Seb.-Bach-Schule aufgegeben 
werden soll. Diesem Beschluss folgend wurden u.a. Einnahmen aus der Veräußerung des 
Geländes in der Mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt. 
 
Sollte dem Antrag der Freien Wähler gefolgt werden, wäre eine Änderung dieser Absicht 
im Gemeinderat zu diskutieren/zu beschließen. Hierzu wäre vorher eine intensive 
Befassung mit dieser äußerst komplexen Thematik erforderlich.  
 
Unsere nachfolgende Stellungnahme greift daher einige Aspekte des Antrags nur 
oberflächlich auf und ist nicht abschließend: 
 
Die Schülerzahlen für die Grundschulen der Stadt Weinheim werden regelmäßig 
fortgeschrieben, dabei werden geplante Neubaugebiete mit berücksichtigt, aktuell 
außerdem die schrittweise Verschiebung des Einschulungsstichtags um 3 Monate. 
Nach den sich hieraus für die Kernstadt/Weststadt ergebenden Schülerzahlen reichen die 
vorhandenen Grundschulstandorte in diesen Stadtteilen aus, machen allerdings 
perspektivisch eine Verschiebung der Schulbezirksgrenzen erforderlich. 
 
Im Neubaugebiet ĂWestlich Hauptbahnhofñ werden nach vollem Bezug bei positiver 
Schätzung pro Jahrgang ca. 13 Schulkinder erwartet. Diese würden entweder 
- wie bisher die Pestalozzi-Grundschule besuchen mit einem maximalen Fußweg von 
ca. 1,3 km oder 
- die Friedrich-Grundschule mit einem maximalen Fußweg von ca. 1,8 km oder 
- die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, ebenfalls mit einem maximalen Fußweg von 
ca. 1,8 km (Ähnliche Entfernungen gibt es bisher in der Innenstadt bereits in den 
Schulbezirken der Albert-Schweitzer- und der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule.) 
 
Eine Grundschule am Standort Joh.-Seb.-Bach-Schule würde die Fußwege für die 
Schüler/innen aus dem Neubaugebiet Westlich Hauptbahnhof deutlich verkürzen.  
In eine 1-zügige Grundschule könnten je Jahrgang bis zu 14 weitere Schulkinder aus 
angrenzenden Schulbezirken aufgenommen werden. 
 
Diesem Vorteil für die Familien müssen die Kosten für den Betrieb dieses zusätzlichen 
Schulstandorts gegenübergestellt werden. Diese wären ebenso zu ermitteln, wie 
perspektivisch anfallende Kosten für anstehende Investitionen. 
Aus der grundsätzlichen Forderung nach Schulwegen von maximal 20 Min. (siehe Antrag 
3) und der Vermeidung von Kreuzungen mit Hauptverkehrsstraßen/Eisenbahnlinien 
könnten sich in der Folge weitere Bedarfe für andere Schulstandorte ergeben.  
 
Anzumerken ist, dass in den Satzungen zur Erstattung notwendiger Schülerbeförderungs-
kosten in Baden-Württemberg für Grundschüler/innen eine zumutbare Wegstrecke von  
3 km Fußweg zugrunde gelegt wird. Das Überqueren von Hauptverkehrsstraßen/ 
Bahnlinien wird als Ăsicherer Schulwegñ anerkannt, wenn Ampelanlagen bzw. 
Beschrankungen vorhanden sind. Die Tatsache, dass viele Kinder von Eltern mit dem 
Auto zur Schule gebracht werden, spielt bei dieser Betrachtung keine Rolle. 
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Die Bauernsiedlung ĂBertleinsbr¿ckeñ gehºrt aktuell zum Schulbezirk der Albert-
Schweitzer-Schule. Hier werden gelegentlich Schulbezirkswechsel beantragt bspw. weil 
ältere Geschwisterkinder die weiterführende Schule besuchen wie bspw. die Friedrich-
Grund- und Realschule. 
Der Schulweg von dort aus wäre zum Schulstandort J.-S.-Bach-Schule bedeutend näher 
(ca. 3 km), dieser wird jedoch nicht als Ăsicherer Schulwegñ eingeordnet (teilweise kein 
Gehweg, am Feld entlang, unzureichende Beleuchtung), weshalb für die Schüler/innen 
aus den Bauernsiedlungen seit jeher ein Schülerverkehr eingerichtet wird. Alternativ 
erhalten Eltern eine Kilometerpauschale bei Nutzung des eigenen PKW. 
 
Zu bedenken gilt es, dass der vollständige Bezug des Neubaugebiets wohl mindestens 5 
Jahre dauern wird (Beginn 2022). In der Zwischenzeit müsste eine Grundschule im Gebiet 
westlich des Hauptbahnhofs jahrgangsweise aufgebaut werden, nur ein geringer 
Schüleranteil aus dem Wohngebiet würde anfangs die Schule besuchen. Kinder aus 
hºheren Klassen angrenzender Grundschulen Ăumzuschulenñ wªre nur bedingt mºglich.  
 
Die Verwaltung prüft aktuell, inwieweit das Schulgebäude zur Einrichtung von Kita-Plätzen 
genutzt werden kann. Hier besteht dringender Bedarf und dazu gibt es einen Prüfauftrag 
des Gemeinderats aus dessen Sitzung am 11.12.2019. Gemeinsam mit Amt 65 ist hierzu 
für die Sitzung des Gemeinderats am 27.05.2020 eine Vorlage geplant (Vorberatung im 
KiJuBei 13.05.). 
 
Unabhängig davon müssten in die Johann-Sebastian-Bachschule in den nächsten Jahren 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich Wärme- und Schallschutz durchgeführt 
werden. Insbesondere die energetische Gebäudesanierung wurden im Rahmen der KPII-
Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Auch die Gebäudetechnik müsste insgesamt 
überprüft und erneuert werden. 
 
 
Stellungnahme des Amtes für Stadtentwicklung 

Im Laufe des Jahres 2020 wird dem Gemeinderat eine separate Beschlussvorlage zum 
Thema JSB-Schulgelände vorgelegt. In der Vorlage soll das weitere Vorgehen und 
denkbare Nutzungsalternativen ausführlich betrachtet und gegenübergestellt werden. 

  

Aktuell bestehen zwei Beschlüsse, die das weitere Vorgehen bis jetzt festlegen und auch 
die Aufnahme der Position in die MIP des HH-Plans begründen: 

 

1. Schulzentrum, Aufgabe der alten Schulstandorte: 

Gemäß Beschluss vom 11.12.2013 (SD-Nr. 195/13) ist die Johann-Sebastian-Bach-
Schule in das Schulzentrum am Rolf-Engelbrecht-Haus zu integrieren und der Standort ist 
aufzugeben. In dieser Vorlage wurden bereits Nachnutzungsszenarien mit möglichen 
Erlösen skizziert, die entsprechend in die MIP aufgenommen wurden. 

 

2. Städtebauliches Entwicklungskonzept zum Sanierungsgebiet ĂWestlich Hauptbahnhofñ:  

Der Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Schule liegt innerhalb des Sanierungsgebietes 
ĂWestlich Hauptbahnhofñ. Dem am 19.03.2014 beschlossenen Sanierungsgebiet liegt das 
städtebauliche Entwicklungskonzept zu Grunde. Dieses weist für diesen Bereich als 
Sanierungsziel Ăgemischtes Wohnenñ aus, was der hohen Eignung des Gelªndes f¿r eine 
Wohnbebauung entspricht. Zudem soll an der Wormser Straße eine Raumkante 
entstehen, um so den Straßenraum städtebaulich besser fassen zu können.  

 

In der kommenden Beschlussvorlege zum weiteren Vorgehen mit dem Areal der Johann-
Sebastian-Bach-Schule sollen u.a. auch die Schülerzahlen und Bedarfe für Schulen, 
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Schulbezirke und weitere relevante Gesichtspunkte nochmals betrachtet werden, was für 
die Beurteilung der Frage einer neuen weiteren Grundschule  in Weinheim erforderlich 
ist. Neben der Betrachtung der Schülerzahlen sollen in der Vorlage die städtebaulichen 
Gesichtspunkte betrachtet werden.  
Denn selbst wenn die Schülerzahlen für eine weitere Grundschule sprechen würden, stellt 
sich für die Entwicklung des Sanierungsgebiets die Frage, in welchem Umfang und in 
welcher baulichen Ausprägung eine mögliche Schulnutzung in Frage kommt. Es könnten 
somit auch z.B. Varianten mit  einer möglichen Teilverwendung des Areals für privaten 
und anteilig preisreduzierten Wohnungsbau in Frage kommen.  

 

Abschließend möchten wir noch einen Hinweis zur Formulierung im Antrag geben. Im 
Antrag heiÇt es: Ă éneben dem Areal der derzeitigen GRN-Kreispflege, auf dem 
Wohnungen f¿r junge Menschen geplant und errichtet werden.ñ  

Diese Formulierung ist aus unserer Sicht missverständlich, denn die Neubebauung auf 
dem GRN-Areal ist nicht primär für die Hauptzielgruppe junger Familien geplant. Innerhalb 
des GRN-Areal sind ca. 400 Wohneinheiten vorgesehen. Diese sind überwiegend in 
Geschosswohnungsbauten geplant, die alle mit einem Aufzug von der Tiefgarage aus 
erreichbar und zu einem hohen Anteil barrierefrei errichtet werden. Lediglich ein kleiner 
Teil der Wohneinheiten (36 Stück) werden in Form von Reihenhäusern verwirklicht.  

Innerhalb des Baufeldes 1 soll zudem ein Mehrgenerationenhaus entstehen, das u.a. auch 
eine Alten-Wohngemeinschaft sowie eine Tagespflegeeinrichtung mit einem Büro einer 
Sozialstation erhalten soll. Die Wohnungen eignen sich u.a.  sehr gut für eine ältere 
Bewohnerschaft. Der geforderte Anteil der Sozialwohnungen innerhalb der 20 % 
preisreduziertem Wohnungsbau setzt sich zudem aus einem hohen Anteil kleinerer 
Wohnungen zusammen. 

Das GRN-Areal zeichnet sich somit als durchmischtes Quartier aus, jedoch ausdrücklich 
ohne besonderen Schwerpunkt auf das Wohnen für junge Familien. Im Vergleich 
beispielsweise mit dem Wohngebiet Lützelsachsen-Ebene ist somit nicht mit einem 
überdurchschnittlichen Zuzug von Familien mit Kindern zu rechnen, sondern eher mit einer 
für Weinheim durchschnittlichen Altersverteilung. 
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18. Antrag der GAL zur Einführung eines Familienpass es für Weinheim  
 
ĂDie GAL-Fraktion beantragt, ab dem Jahr 2021 einen Familienpass für 
Weinheim einzuführen. Es soll in 2020 mit Vorarbeiten dafür begonnen 
werden.ñ 
 
Zunächst soll die Frage grundsätzlich in einer Gemeinderatssitzung beraten werden: 
Soll Weinheim mit der Einführung eines Familienpasses dem Vorbild zahlreicher 
Kommunen, auch in der Metropolregion Rhein-Neckar, folgen?  
 
 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Verwaltung wird die Einführung eines Familienpasses in Weinheim prüfen und dem 
Gemeinderat im Laufe des nächsten Jahres eine Sitzungsvorlage zur 
Grundsatzentscheidung vorlegen. 
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19. Antrag der CDU auf Erhöhung des Mittel für den Jugendgemeinderat  
 

Die Stadt Weinheim gewährt dem Jugendgemeinderat auf Antrag eine 
Anschubfinanzierung in Höhe von 500 Euro für das Konzert am 18.4.2020. 
 
Begründung:  
Der Jugendgemeinderat (JGR) der Stadt Weinheim veranstaltet am 18.4.2020 im 
Caf® Central einen Konzertabend mit den Weinheimer Bands ĂMinnowñ, ĂDr. Woggle 
and the Radioñ und ĂParabarredñ. Ziel der Veranstaltung ist u.a. den JGR noch 
stärker im Bewußtsein der Weinheimer Jugendlichen zu verankern und im Rahmen 
der Veranstaltung über die Arbeit des JGR zu informieren. Die geplanten 
Werbemaßnahmen können nur zum Teil aus dem Etat des JGR bzw. den 
Einnahmen des Konzerts finanziert werden. 

 
 
Stellungnahme der Verwalt ung:  
Die Verwaltung begrüßt eine Erhöhung der Mittel für den Jugendgemeinderat. 
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20. Antrag von StR Deckert zum Thema Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten  
 
Gleichbehandlung der Kindergarten/KiTa -Betreiber in Sachen 
Betriebskostenzuschuß  --- Die knappe GR-Entscheidung, die nicht aus Gründen 
der Vernunft erfolgte, in Bezug auf den Antrag des Betreibers der sog. CF-Kita 
(POSTILLION e.V) , die nicht von der Stadt betrieben wird, ist aufzuheben und die 
Gleichbehandlung mit den übrigen Trägern herzustellen. 
 
In unserer Sicht ist BETREUUNG/ERZIEHUNG ab Geburt, sofern von oben gewollt 
und von unten (Eltern) gewünscht, eine kommunale Pflichtaufgabe , unabhängig 
vom Einkommen der Eltern. Ab der Grundschule wird ja auch nicht nach Einkommen 
unterschieden. Privatschulen zähle ich nicht dazu, da von gewissen Elternkreisen, 
die auch das Geld daf¿r haben, Privatschulen gewollt vorgezogen werdené. ? 
bessere Ausstattung ???, ? kleinere Klassen ???, ?weniger bis kaum Ausländer   
  
??? --- Wer uns das nicht abnehmen will, beobachte mal für 15-20 Minuten den 
normalen Schulschluß des Weinheimer Privatgymnasiums. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Eine Gleichbehandlung aller Kitas ist grundsätzlich möglich. Dies würde entweder zu 
höheren Zuschüssen an die Betreiber (wie für Postillion vorgeschlagen) durch die Stadt 
Weinheim führen oder hätte - bei Absenkung der prozentualen Anteile - eine 
Gebührenerhöhung für die Familien zur Folge. 
 
Im Rahmen der in der Mail genannten Beschlussfassung zum Betrieb der betriebsnahen 
Kita Freudenberg durch Postillion hatte Herr Oberbürgermeister Just auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen. 
 
Aktuell erhalten die Betreiber der Kindergärten entweder 95 % des Defizits (Kirchen) oder 
85 % der Ausgaben. Bei gleichen Gebühren wie die der Kitas der Stadt Weinheim sind die 
Gesamteinnahmen damit auskömmlich. Evtl. Überschüsse werden an die Stadt Weinheim 
zurückgezahlt. 
  
Eine Ausnahme stellt die Betriebskita Freudenberg dar, die mit 63 % der Ausgaben 
bezuschusst wird, außerdem der Waldorf-Kindergarten (63 % bzw. 85 % für Weinheimer 
Kinder). Für diese beiden Einrichtungen werden abweichende Gebühren erhoben. 
Nachrichtlich: Zu 100 % gefördert wird die Kita Bärenbande, Betreiber Kinderzentren 
Kunterbunt. 
  
Die Krippen werden alle mit 68 % der Ausgaben gefördert. Die Gebühren legen die Träger 
eigenständig fest. 
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21. Antrag der SPD -Fraktion zum Waidsee  
 
Die Fraktion der SPD stellt den folgenden Antrag:  
 

Der Gemeinderat möge beschließen, die Verwaltung aufzufordern, die 
Zusammensetzung der vorgesehenen Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen in Hºhe von 625.000ú verursacht durch die Sanierung des 
Sanitärbereichs am Waidsee zeitnah darzulegen und dabei die vorgesehenen 
Sach- und Dienstleistungen zu priorisieren.  

 
Der Zustand der Sanitäreinrichtungen am Waidsee verlangt Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der technischen und hygienischen Funktionsfähigkeit. Dies hat 
nicht zuletzt die Begehung des Areals zu Beginn des letzten Jahres eindrücklich vor 
Augen geführt. Die Notwendigkeit der Arbeiten dürfte damit unstrittig sein.  
 
Trotzdem erfordert die Haushaltslage auch hinsichtlich einer offensichtlich 
erforderlichen Sanierung ein kritisches Hinterfragen bzgl. der Höhe der 
Aufwendungen, zumal wenn es sich wie im vorliegenden Fall um 
Unterhaltungsmaßnahmen handelt. Diese verursachen Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen, welche ï im Gegensatz zu den Abschreibungen bei Investitionen ï 
sofort den Ergebnishaushalt belasten. Im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf wird 
der hierf¿r erforderliche Aufwand auf insgesamt ca. 625.000ú beziffert. Wodurch 
dieser Aufwand entsteht, wird nicht dargelegt. Ebenso ist im THH6 (Produktbereich 
4240) zwar eine deutliche Erhöhung des Planansatzes der Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen von 390.960 (2019) auf 1.019.121 (2020) erkennbar. Eine 
Aufgliederung oder inhaltliche Erläuterung der Aufwendungen findet sich jedoch 
ebenso nicht.  
 
Die SPD Fraktion erachtet es deshalb für notwendig, zumindest eine grobe Übersicht 
jener Aufwendungen zu erhalten, welche aus Sicht der Verwaltung zur Realisation 
der Sanierung des Sanitärbereichs erforderlich sind. Die eingeforderte Priorisierung 
der Maßnahmen soll helfen, Einsparpotentiale zu identifizieren und die Durchführung 
vordringlicher Maßnahmen sicherzustellen. Die Bereitstellung soll zeitnah erfolgen, 
um eine entsprechende Abbildung im Haushalt 2020 zu erreichen.  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Beim Betrieb des Strandbades Waidsee handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der 
Stadt Weinheim.  
 
Die Gebäude und die Haustechnik sind in großen Teilen noch bauzeitlich, insbesondere 
im Sanitär- und Duschbereich. Im Rahmen der jährlichen Gebäudeunterhaltung werden 
diese mit vertretbarem Aufwand in einem hygienischen und funktionsfähigen Zustand 
erhalten. Es gibt aktuell keine Warmwasserduschen für die Badegäste. In 2019 wurde von 
verschiedenen Seiten an die Verwaltung herangetragen, die Kosten für eine Sanierung der 
Sanitärbereiche abzuschätzen und einen Ansatz für den Haushalt 2020 anzumelden. 
 
Mit Hilfe eines qualifizierten Ingenieurbüros wurden die Grobkosten für die Erneuerung der 
Sanitärleitungen, der Sanitärobjekte und Abtrennungen in den Dusch- und WC- Bereichen, 
die Versorgung mit Warmwasser in den Duschbereichen, die Erneuerung der 
Elektroinstallationen und der damit einhergehenden Fliesen- und Malerarbeiten 
abgeschätzt. Auch die barrierefreie Ausbildung je einer WC- und Duschkabine 
(Damen/Herren) wurde konzeptionell berücksichtigt.  
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Die Grobschätzung für die dafür notwendigen Bauleistungen und die Baunebenkosten 
beläuft sich auf ca. 625.000 ú (500.000 ú f¿r Bau/ KG 300, 400 + 125.000 ú f¿r 
Baunebenkosten/ KG 700). Dieser Betrag wurde für den Haushalt 2020 angemeldet. 
 
Es handelt sich hier um eine grobe Abschätzung von Kosten, da diesen 
Zahlen  bisher keine Planung zugrunde liegt.  
 
Die Verwaltung hat vorgeschlagen und der Gemeinderat hat im Rahmen der Vorberatung 
zum Haushalt 2020 auch empfohlen, das Gebäudeunterhaltungsbudget insgesamt um 
400.000 ú zu k¿rzen, um die globale Minderausgabe in Hºhe von 1,3 Mio. ú zu erreichen. 
Das Amt für Immobilienwirtschaft schlägt deshalb vor, die Maßnahme "Sanierung 
Sanitärbereich Strandbad Waidsee" komplett zurück zu stellen, um die Minderausgabe zu 
finanzieren. 
 

tel:625000
tel:400000
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22. Antrag des Jugendgemeinderats zur Installation einer Schwimmplatt form am 
Waidsee  
 
Der Jugendgemeinderat bittet die Verwaltung, sich für die Installation zweier 
Schwimmplattformen im Waidsee einzusetzen. 
 
In den vergangenen Jahren hatten viele Jugendliche sowie auch Familien die 
Attraktivität einer Schwimmplattform erkannt und gingen unter anderem deswegen 
auch nicht an den örtlichen Waidsee, sondern wählten andere Alternativen, wie den 
Heddesheimer Badesee oder Schwimmbäder. 
 
Eine Schwimmplattform erhöht jedoch nicht nur die Attraktivität für Jugendliche und 
Familien als eine Art Treffpunkt und Ausruheort im Wasser, sie erhöht zusätzlich 
auch noch die Sicherheit der Schwimmer/innen. 
Zum einen würde durch die Anbringung in Ufernähe die Strecke zu einem Ausruheort 
deutlich verringert werden, welche sonst nur die Bojen darstellten und zum anderen 
bietet die Plattform eine große Fläche, auf welcher man sich vor Krämpfen retten 
kann. Diese Fläche können auch Rettungssanitäter verwenden, um rettende 
Maßnahmen direkt auf dem Wasser vorzunehmen und somit kostbare Zeit zu 
sparen. 
 
Durch dieses Vorhaben erhoffen wir uns des Weiteren, dass der JGR mehr 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt, vor allem bei Jugendlichen und somit 
Werbung für Kommunalpolitik für junge Leute betreibt. 
 
Sicherheitsproblem gibt auf Rücksprachen mit der DLRG kein, zudem ist dem DLRG 
kein Fall der vergangenen Jahre bekannt, bei welchem eine Schwimmplattform ein 
Grund für einen größeren Unfall war. 
 
Die Kosten für zwei solcher Schwimmplattformen mit den Maßen 3 x 3m belaufen 
sich laut Rückmeldungen der Firma Duwe & Partner, welche die 
Schwimmplattformen auch in Heddesheim angebracht hatte, samt Befestigung und 
Aufbau auf rund 15.000 ú. 
 
Zwei Plattformen bieten den Vorteil, dass sich der Badebetrieb verteilen würde und 
man so auch durch eine sinnvolle Wahl des Ortes der Plattformen ebenso für 
Jugendliche sowie auch die familiären Schwimmgäste eine Plattform bieten könnte. 
So können sich beide Gruppen ausleben, ohne die jeweils andere Partei zu stören. 
 
Mögliche Gründe gegen die Schwimmplattform, wie die fehlende Sicherheit durch die 
Befestigung sind nicht gegeben. Ebenso wird sich der JGR bemühen, die Kosten mit 
der Hilfe von Sponsoren möglichst zu verringern. 
 
Deshalb hoffen wir, dass sich der Gemeinderat für eine Installation einer 
Schwimmplattform im Waidsee ausspricht, um diesen attraktiver und sicherer zu 
gestalten. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Auch wenn die Attraktivität des Waidsees mit einem überschaubaren Invest weiter 
gesteigert werden könnte, ist grundsätzlich durch die Bereitstellung einer Badeinsel mit 
einem zusätzlichen Überwachungsaufwand und, um hygienisch unbedenklich zu sein, mit 
einem nicht zu vernachlässigenden Arbeitsaufwand zu rechnen.  
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Eine Badeinsel stellt einen besonderen Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche dar 
und muss deshalb von der Badeaufsicht besonders im Auge behalten und kontrolliert 
werden. Auch von der erforderlichen Verankerung der Badeinsel auf dem Boden des Sees 
durch Ketten und Betonklötze geht eine weitere Unfallgefahr aus. 
 
Aufwand Badeinsel  
Diesbezüglich hat die Stadt Weinheim keine eigenen Erfahrungswerte. Deshalb wurden 
dazu in den vergangenen Jahren am Badesee Heddesheim Erkundigungen eingeholt. Wir 
erhielten die Auskunft, dass während der Badesaison die Badeinsel täglich kontrolliert und 
täglich vom Kot der Gänse gesäubert wird. Die Badeinsel wird dafür mit dem Boot 
angefahren, der Kot wird von Hand in Eimern gesammelt, anschließend wird die Plattform 
gespült. Der Kot muss an Land entsorgt werden, den Dreck einfach in den See zu spülen, 
ist keine Option. Der Zeitaufwand liegt bei circa 30 Minuten täglich.  
 
Zusätzlich sind alle 1 bis 2 Wochen die Algen von der Plattform zu entfernen. 
 
Vor oder nach der Badesaison muss die Badeinsel demontiert und an Land gebracht, mit 
dem Hochdruckreiniger gereinigt und die Muscheln (geringe Verletzungsgefahr) an der 
Unterseite der Insel entfernt werden. 
 
Reinigungsarbeiten auf der Badeinsel müssten vor dem Badebetrieb erfolgen. Für die 
schon jetzt täglich am Strandbad Waidsee erforderlichen Vorarbeiten ist die zur Verfügung 
stehende Zeit sehr knapp bemessen. In dieser Zeit kann kein zusätzlicher Reinigungsgang 
erledigt werden. Dieser kann auch keinesfalls während der Öffnungszeiten erledigt 
werden, da das vor Ort eingesetzte Personal neben der Wasser- und Badeaufsicht keine 
anderen Arbeiten erledigen darf. Grund: Die Rettungskette muss zu jeder Zeit 
gewährleistet sein. 
 
Aufsicht  
Nach Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen sollen Badeinseln nur in 
einem Bereich von einer Wassertiefe bis zu 5 Meter installiert werden. Das heißt im Fall 
des Strandbades also innerhalb des ausgewiesenen Schwimmerbereichs (gelbe 
Bojenketten) und nicht außerhalb. Nur dort könnte die Badeinsel hin und müsste auch 
immer besonders im Auge behalten und kontrolliert werden. Badeinseln stellen besonders 
für Kinder und Jugendliche einen großen Anziehungspunkt dar. In Heddesheim kam es 
bereits öfter vor, dass Kinder, die nicht gut schwimmen konnten, zur Badeinsel 
schwimmen wollten und sich überschätzt hatten. Unvernünftiges und rücksichtsloses 
Verhalten birgt neben dem Vergnügen, das eine Schwimminsel mit sich bringt, eine nicht 
zu unterschätzende Unfallgefahr. Nach einem Unfall am Wiesensee Hemsbach wurde die 
vorhandene Badeinsel wieder entfernt. 
Neben der Wasseraufsicht ist nach wie vor auch der gesamte Betrieb auf dem sehr 
weitläufigen Strandbadgelände (Liegewiesen, Umkleiden, Sanitäranlagen ... ) zu 
beaufsichtigen.  
Das Aufsichtspersonal muss zudem auch die Wasserfläche außerhalb der 
gekennzeichneten Nichtschwimmer- und Schwimmerbereiche beobachten. Auch wenn 
dort auf eigene Gefahr gebadet oder geschwommen wird, muss dennoch bei 
Notfällen/Ertrinkungsgefahr geholfen/gerettet werden.  
 
Ein weiterer Aspekt bei der Installation einer Badeinsel ist die geringe Größe des durch 
Bojenketten eingegrenzten Schwimmerbereichs bis 5 m Wassertiefe (siehe Grafik im 
Anhang). Dieser kann aufgrund von Untiefen des Sees (bis zu 20 m Wassertiefe) nicht 
erweitert werden. 
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Im  September 2016 wurde überlegt, das Naturbad in eine Badestelle umzuwandeln. Dazu 
erstellte die Deutschen Gesellschaft für das Badewesen eine gutachterliche 
Stellungnahme. Darin ist Folgendes festgehalten: 
"Sollte z.B. eine Badeinsel installiert werden, würde dieses einen bädertypischen Ausbau 
darstellen, der einer Sprunganlage gleichsteht. Badeinseln werden typischerweise dazu 
genutzt, um von dort ins Wasser zu springen. Insofern wäre eine Badeinsel vom 
Unfallrisiko her einer Sprunganlage gleichzustellen. Das wird auch durch die Erwähnung 
von Badeinseln in der Nummer 6.1.2 der DGfdB-Richtlinie R 94.12 unterstützt. Die aus 
dem Springen resultierenden Gefahren wie Unfälle mit Genickbruch oder 
Querschnittslähmung sind identisch. Immer wieder kommt es an Gewässern durch das 
Springen von Badeinseln oder Stegen zu schweren Unfällen, da die Wassertiefe nicht 
ausreichend ist oder andere Badende getroffen werden. Eine solche Gefahrensituation 
würde bei einer Badeinsel bestehen."  
 
 
Hervorzuheben ist der erforderliche Personalaufwand für eine und erst recht für zwei  
Badeinseln. 
Verantwortlich für die Wasseraufsicht am Strandbad Waidsee ist ausschließlich die Stadt 
Weinheim, die DLRG kann daher keine Aussagen zu Sicherheitsproblemen am Strandbad 
treffen.  
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